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GESTALTUNGSSATZUNG

Satzung der Stadt Treffurt
über die Gestaltung baulicher Anlagen in der

historischen Altstadt Treffu rt

Präambel

Der Stadtrat der Stadt Trefuft hat aufgrund §§ 19 und 20 der Thilringer

Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung-ThürKO)

in der Fassung der Bekanntrnächung vom 28. Januar 2003 (GV81 2003,

S. 4'1), zuietzt-geändert durch Artikel 2 des Geseaes vom 20. Mätz 2014

{GVBI. 2014, §.82) sowie de§ § 88 Abs. 1 der Thoringer Bauordnung

iThurgo) in der Fassung vom 13. März 2014 (GVBI. 2014, s. 49) in seiner

Sitsung am 19.09.2016 folgende SaEung beschlossen:
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GESTALTUNGSSATZUNG

Satzung der Stadt Treffurt

über die Gestaltung baulicher Anlagenin der

historischenAltstadt Treffurt

Präambel

Der Stadtrat der Stadt Treffurt hat aufgrund $$ 19 und 20 der Thüringer

Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung-ThürKO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003,

S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014

(GVBl. 2014, S.82) sowie des $ 88 Abs. 1 der Thüringer Bauordnung

(ThürBO)in der Fassung vom 13. März 2014 (GVBI. 2014, S. 49) in seiner

Sitzung am 19.09.2016 folgende Satzung beschlossen:



(1)

t2)

§{
Räumlicher Geltun96bereich

Der räumliche Gelfungsbercich dieser SaEung um-
fusst däs Gebiet derAltstadt
Er ist in dem als Anlage I beigerügten Plan durch
eine unlerbrochene Linie umgrenzt. Maßgeblich ist
die lnnenk€nte der Begrenzungslinie. Dea Plan ist
Bestandleil dieser Satzung.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Sazung ist
auch als besonders schutrvürdiges Teilgebiet dea
Stadt Trefr un festgetegt.
Die Festlegung erfolgt zum Schuts des durch Ge-
staltungsmittel der Renaissanoe, des Barock, des
Klassizismus, der Grunderzeit, des Jugendstil und
des Funktionalismus geprägten Erscheinungsbildes
von Shaßen, Gassen und PläEen, wegen seiner
geschichUichen und städtebaulichen Bedeutung und
wegen seiner basonders erhaltensweden bauhlsto-
rischen Strukfirren.

§2
Sachlich€r Geltungsbergich

(1) Diese SaEung gilt für alle Grundstilcke, bauljchon
Anlagen und sonstigon Anlagen, für die FesGetzun-
gen in dieser SaEung getrofien sind.
(siehe § 1 Räumlicher Geltungsbereich)

(2) Diese Sakung gilt für alle nach der Thüringer Bau-
ordnung genehmigungsbedürftigen, genehmigungs-
freien und vedahrcnsfreien Vorhaben, soweit diese
Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstige Anla-
gen nach Absatz 1 betreffen.

(3) AIle Vorhaben nach Absats 1 und 2 im räumliohen
Geltungsbereich nach § I bedurfen einer sanie-
rungsrechtlichen Genehmigung. Dies betrift Vorha-
ben und Maßnahmen (gemäß § 144Abs- 1 BaUGB)

. Errichtung. Anderung

' Nuuungsänderung. Be§eiügung
von baulichen Aniagen (§§ 14,29 BaUGB) sowie. erhebliche und wesentlich wertsteigemde Verän-

derungen von Grundsiücken und baulichen Anla-
gen und. sonstige baulichen Maßnahmen (auch wenn 6ie
nicht baugeoehmigungspfl ichig slnd).

ln diesem Rahmen wird die Einhaltung der Gestal-
tungssakung überprüft.

(4) Die Vorschriften des Gesetzes zur Pflege uhd
zum Schua der Kulturdenkmale (Ihoringer Deok-
malschuEgeseE-ThürDschG) in der Fas6ung
der Bekannlmachung vom 14. April 2004 (GVBI.
20M, S. 465, zuletzt geänded durch Art. 3 G vom
16.12.2008, GVBI.2008, S. 574,584) bleiben durch
diese Salzung unberührt.
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PLAN (VERKLEINERT, SIEHE ANLAGE I)

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH ($1} DER GESTALTUNGSSATZUNG
WIRD WIE FOLGTBEGRENZT:

IM NORDEN
VERLÄUFTDIEGRENZE ENTLANG DER BRUNNENSTRASSE EINSCHLIESS-
LICH GRUNDSTÜCKE PILGRIMWEG 11, BRUNNENSTRASSE1, 2,3

IM OSTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE ÖSTLICH DES GRUNDSTÜCKS TORSTRASSE 3
ENTLANG DER STADTMAUER BZW DEM EHEMALIGEN STADTMAUER-
VERLAUF ÖSTLICH DER GRUNDSTÜCKE TORSTRASSE7, BERGSTRASSE
26 a, BERGSTRASSE 27 BIS 34 SOWIE 30 =, ENTLANG DER PUSCHKIN-
STRASSE, ÖSTLICH DER GRUNDSTÜCKE KLEINE WOLFSSTRASSE 11 BIS
15, EGON-BAHR-STRASSE 7, ENTLANG DER EGON-BAHR-STRASSE BIS
EINSCHLIESSLICH EGON-BAHR-STRASSE 16

Mi SÜDEN
VERLÄUFT DIE GRENZE SÜDUCH DER GRUNDSTÜCKE EGOALBAHR-
STRASSE 16 BIS 27 UND WERRARAIN 5, ENTLANG UNTERM WEIHER,
GARTENSTRASSE UND BLOBACH BIS ZIODELSTRASSE 7

IM WESTEN
VERLÄUFT DIE GRENZE WESTLICH DER GRUNDSTÜCKEZIDDELSTRASSE
7BIS 19, SÜDLICH DER GRUNDSTÜCKE PUSCHKINSTRASSE 8 UND 8 UND
ENTLANG DES BURGSTIEGS BIS ZUM PILGRIMWEG 11   

1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

$1
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung um-

fasst das Gebiet der Altstadt.

Er ist in dem als Anlage | beigefügten Plan durch

eine unterbrochene Linie umgrenzt. Maßgeblich ist

die Innenkante der Begrenzungslinie. Der Planist

Bestandteil dieser Satzung.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist

auch als besonders schutzwürdiges Teilgebiet der
Stadt Treffurt festgelegt.
Die Festlegung erfolgt zum Schutz des durch Ge-

staltungsmittel der Renaissance, des Barock, des

Klassizismus, der Gründerzeit, des Jugendstil und

des Funktionalismus geprägten Erscheinungsbildes

von Straßen, Gassen und Plätzen, wegen seiner

geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung und
wegen seiner besonders erhaltenswerten bauhisto-

rischen Strukturen.

82
Sachlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alie Grundstücke, baulichen

Anlagen und sonstigen Anlagen,für die Festsetzun-

gen in dieser Satzung getroffen sind.

(siehe $ 1 Räumlicher Geltungsbereich)

Diese Satzung gilt für alle nach der Thüringer Bau-

ordnung genehmigungsbedürftigen, genehmigungs-

freien und verfahrensfreien Vorhaben, soweit diese

Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstige Anla-

gen nach Absatz 1 betreffen.

Alle Vorhaben nach Absatz 1 und 2 im räumlichen
Geltungsbereich nach $ 1 bedürfen einer sanie-
rungsrechtlichen Genehmigung. Dies betrifft Vorha-
ben und Maßriahmen (gemäß $ 144 Abs. 1 BauGB)

der:

» Errichtung

« Änderung
» Nutzungsänderung

« Beseitigung
von baulichen Anlagen (88 14, 29 BauGB) sowie

« erhebliche und wesentlich wertsteigernde Verän-

derungen von Grundstücken und baulichen Anla-
gen und

. sonstige baulichen Maßnahmen (auch wenn sie

nicht baugenehmigungspflichtig sind).

In diesem Rahmen wird die Einhaltung der Gestal-
tungssatzung überprüft.

Die Vorschriften des Gesetzes zur Pflege und

zum Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denk-

malschutzgesetz-ThürDSchG) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 14. April 2004 (GVBl.

2004, S. 465, zuletzt geändert durch Art. 3 G vom
16.12.2008, GVBl. 2008, S. 574, 584) bleiben durch
diese Satzung unberührt.
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(1)

§3
Baukö.por

Die zum Zeitpunkt des lnkrafttretons der Satzung vor-
handene Pazellenteilung muss durch die Gebäude-
und Fassadenstruktur ablesbar sein. Benachbarte
Gebäude müssen sich mindestens durch folgende
Gestaltungsmerlcrale unterscheideni

. Gebäudebreite. Traufhöhe. Fassadengliederung

. Farbgestaltung.

Bei zusammenhängender Neubebauung mehrerer
benachbarter Grundstücke ist die zum Zeitpunki des
SaEungserlasses vofi andene Parzellenteilung in
der Fassadenstruklur ablesbar zu machen. Solcho
Baukörper sind ent8prechend der ehemaligen
Parzellenteilung vertikal in unte.schiedlich breite
Gebäudeabschnitte mit Variation von Traufüöhen,
Fassad€ngliederung und Faögestaltung zu struKu-
rieren (Bild 1,2 und 4).

Die zum ZeihunK des lnkraftbetens der Saeung
bestehende Firstrichtung ist beizubehalten ba /. wie-
derherzustellen.
Bei Bebauung unbebauter Grundstücke i6t die Fir-
skichtung der benachbarten Gebäude aufzuneh-
men (Bild '1, 3 und 4).

Traufgassen oder sonstige Gebäudezwischenräiu-
me sind ar erhalten. Sie sind sträßenseitig bis zu
einer Höhe von 2 m mit Holztilren oder Metallgittern
in vertikaler Gliederung zu schließen.

12)

(3)
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BESTAND EINER ÜBER MEHRERE JAHRHUNDERTE
ENTSTANDENEN GEBÄUDEZEILE. DIE PARZELLEN-
STRUKTUR IST AN DEN EINZELHÄUSERN ABZULE-
SEN.
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WERDEN MEHRERE GRUNDSTÜCKE MIT EINEM
GEBÄUDE BEBAUT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS
DIE DAS ERSCHEINUNGSBILD DER STRASSE PRA-
GENDE KLEINTEILIGKEIT VERLOREN GEHT.
DIE URSPRÜNGLICHE PARZELLENTEILUNG WIRD
IN DER BAUKÖRPER- UND FASSADENGLIEBERUNG
NICHTSICHTBAR.
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DER WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG INNERHALB
EINER GEBÄUDEZEILE STÖRT DIE HARMONIE.
EIN WECHSEL DER FIRSTRICHTUNG IST DESHALB
UNZULÄSSIG.
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DIE ERRICHTUNG EINES NEUBAUS AUF MEHREREN
GRUNDSTÜCKEN BEDARF EINER DEUTLICHEN
GLIEDERUNG.
DIE FASSADE MUSS IN GEBÄUDEABSCHNITTE
UNTERTEILT SEIN.   

(1)

8)

$3
Baukörper

Die zum Zeitpunkt desInkrafttretens der Satzung vor-
handeneParzellenteilung muss durch die Gebäude-

und Fassadenstruktur ablesbar sein. Benachbarte

Gebäude müssen sich mindestens durch folgende

Gestaltungsmerkmale unterscheiden:

» Gebäudebreite
» Traufhöhe

» Fassadengliederung

» Farbgestaltung.

Bei zusammenhängender Neubebauung mehrerer

benachbarter Grundstückeist die zum Zeitpunkt des
Satzungserlasses vorhandene Parzellenteilung in
der Fassadenstruktur ablesbar zu machen. Solche

Baukörper sind entsprechend der ehemaligen

Parzellenteilung vertikal in unterschiedlich breite
Gebäudeabschnitte mit Variation von Traufhöhen,
Fassadengliederung und Farbgestaltung zu struktu-
rieren (Bild 1, 2 und 4).

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung

bestehendeFirstrichtung ist beizubehalten bzw. wie-

derherzustellen.

Bei Bebauung unbebauter Grundstücke ist die Fir-

strichtung der benachbarten Gebäude aufzuneh-
men (Bild 1, 3 und 4).

Traufgassen oder sonstige Gebäudezwischenräu-

me sind zu erhalten. Sie sind straßenseitig bis zu

einer Höhe von 2 m mit Holztüren oder Metallgittern

in vertikaler Gliederung zu schließen.
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BILD 811: TRAUT UND FIRSI,o 4

zJJLaSStC

(1)

(7)

(2J

(3)

(4)

(5)

(6)

§/.
Oächer

Zulässig sind Sattel- und Mansarddächer Die Dach-
neigung von Satteldächern muss mindestens 35 '
und da# maximal 50 ' betragen.
Die Dachneigung der unteren Ebene von Mansard-
dächem muss mindesten§ 60 " und darf maximal
75 ', die der oberen Ebene mindestens 15 ' und
maximal 30 " belragen (Bild 5 und 6).

ln von öffentlichen Verkehrsfächen nicht einsehba-
ren Hoftereichen sind äußerdem V\blm-, Pult- und
Flachdächer zulässig.

AIs Dacheindecklrngsmaterial für Sattel- uad Man-
saaddächer einschließlich der Dachaufuauten sind
nur gebrcnnte Tonziegel in dnem natürlichen nicht
glänzenden Rotton zulässig (keine Violett- und
Brauntöne; keine seidenmatten, Glanz- oder Ede-
lengoben).

Trauf- lnd Firsthöhen benachbartea Dächer müssen
sich um mindesten620cm und dürfen sich um maxi-
mal i50 cm unterscheiden (Bild 7 bis 11).

Die Firslhöhe von hofseitigen Anbauten und Neben-
gebäuden muss mindesten§ 30 cm unter der First-
höhe des Hauptgebäudes liegen.

Dachtraufen sind als Dachkästen mit einer Tieio
von mindesten§ 20 cm bis maximalS0 cm und einer
Höhevon mindestens 20 cm und bis maximalS0 cm
auszubilden (Bild 13).

Ortgänge an Gebäudegiebeln sind mit Zahnleisten
oder Wndbrettern auszutuhren (Bild 12 und 14).
Wndbetter können mit Zinkblech abgedeckt und
Naturschiefer verkleidet werden.

.if,;il

 

 

BILD5S

  

  

SCHNITT

SATTELDACH

BILD &

   h38° 50*

DAS SATTELDACH MIT EINER
NEIGUNG VON 35°- 50°
AN STRASSENECKEN MUSS DAS
DACH UM DIE ECKE GEFÜHRT
WERDEN.

 

 

 

 

 

    
 

 

   

DACHDRAUFSICHTAN
GEBÄUDEECKEN

DACHFORMEN IM

 

   

 

MANSARDDACH

 

DAS MANSARDDACH
DACHNEIGUNG DES OBERDA-
CHES 15°- 30*
DACHNEIGUNG DES UNTERDA-
CHES 60°- 75°

BILD7 DER HÖHENUNTERSCHIED
VON TRAUF- UND FIRSTHÖ-
HEN MUSS 20-150 CM BE-
TRAGEN.

BILD 8-11: TRAUF- UND FIRSTHÜHEN
SIND ZWISCHEN DEN TRAUFEN VON
BENACHBARTEN GEBÄUDEN AUSZU-
MITTELN.

BILDS

TEN _F>0,4m

I: .
3:7 Y>0,4m 

 

   
 

ZULÄSSIG

BILD 10

UNZULÄSSIG

BILD12 #
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ORTGANG MIT WINDBRETTAUS HOLZ UND ZINKBLECHABDECKUNG. EINE
VERKLEIDUNG MIT NATURSCHIEFER IST MÖGLICH

BILD 13 TRAUFE MIT DACHKASTEN-
SR, AUSBILDUNG
5

 

BILD 14

 

ORTGANG MITZAHNLEISTE   

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(N
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Dächer

Zulässig sind Sattel- und Mansarddächer. Die Dach-

neigung von Satteldächern muss mindestens 35 °
und darf maximal 50 ° betragen.

Die Dachneigung der unteren Ebene von Mansard-

dächern muss mindestens 60 ° und darf maximal

75 °, die der oberen Ebene mindestens 15 ° und
maximal 30 ° betragen (Bild 5 und 6).

In von öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehba-

ren Hofbereichen sind außerdem Walm-, Pult- und

Flachdächer zulässig.

Als Dacheindeckungsmaterial für Sattel- und Man-

sarddächer einschließlich der Dachaufbauten sind

nur gebrannte Tonziegel in einem natürlichen nicht

glänzenden Rotton zulässig (keine Violett- und

Brauntöne; keine seidenmatten, Glanz- oder Ede-

lengoben).

Trauf- und Firsthöhen benachbarter Dächer müssen

sich um mindestens 20 cm und dürfen sich um maxi-
mai 150 cm unterscheiden (Bild 7 bis 11).

Die Firsthöhe von hofseitigen Anbauten und Neben-

gebäuden muss mindestens 30 cm unter der First-

höhe des Hauptgebäudesliegen.

Dachtraufen sind als Dachkästen mit einer Tiefe

von mindestens 20 cm bis maximal 80 cm und einer

Höhe von mindestens 20 cm und bis maximal 50 cm

auszubilden (Bild 13).

Ortgänge an Gebäudegiebeln sind mit Zahnleisten

oder Windbrettern auszuführen (Bild 12 und 14).

Windbretter können mit Zinkblech abgedeckt und

Naturschiefer verkleidet werden.
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(1)

§5
Dachauibauten

Dachaufuauten sind straßenseitig nur als Sättel-
dach- oder Schleppgaupen sowie als Zwerchhärser
bei Dachneigungen ab 35" zulässig. Die Dachnei-
gung von Satteldachgaupen und Zwerchhäusem
muss mindestens 25" und darf maximal 40" beha-
gen. Bei Schleppgaupen i6t eine Dachneigung bis
maximal2S" zulässig (Bild 15 bis 17).

cegenober deraufgehenden Fassade sind Gaupen
mindestens um 50 cm zurockzusetsen.
Der Abstand zwischen dem oberen AnsaE der
Gaupe und dem First des Gebäldes muss minde'
stens 30 cm behagen {Bild 16 und '17).

Zutässig sind einfenstrige Gaupen mit einer Breite
von maximsl 1,3 m lnd zweifensfige Gaupen mit
einer Brcite von maximal2,3 m.
Die an der Vorderfront der Gaupe gemessene Trauf-
höhe darf maximal 1,6 m betragen ('16 und 17).

Die Gesamtbreite von Dachgaupen und Zwerch-
härsem darf 1/2 der zugehörigen Dachlänge nicht
überschreiten. Die Breite von einzeln stehenden
Zwerchhäusem ohne zusäfzliche Dachgaupen darf
lx,avimal 112 der argehörigen Dachlänge betragen
(Bitd 18).

Der Abstand von Dachgaupen und Zweachhäusem
untereinander mu§s mtndestons der Breite einerein-
fenstrigen Gaupe entsprechen.
Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusem
zu den Giebelwänden de§ Hauses muss mindestens
1,25 m betragen (Bild 18).

Dge!Sa!pe[: Seitenflächen von Dachgaupen sind
zu verpuEen, mit Holz, Natursohiefer oder mit
gebrannten Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton (Biberschwanzform) zu verkleiden.
Die Ansichtsfont ist zu verpulzen, mit Holz oder
Natußchiefer zu verkleiden-
Der Verpub ist farblich wie die Hauptfassade zu
gestalten.
Unzuläsrig ist Schieferersatz (Kunstschiefer,
Zemenhlatten etc.).

a{Crc[I;!!SgI: Seitenflärchon und Ansichtsfont von
Z,verchhäusem sind zu verpuEen oder mit Holz oder
Nafuischiefer zu ve*leiden. Bei VeFuts bt dieser
fa6lich wie db Haupüassade zu gesbtbn. zusäclich
konnen die Seitenflächen audr mit gebrannten Ton-
ziegeln in einem nicht glänzenden Rotton (Biber-
schwanzfo.m) verkleidet werden.
Unznläilig ist Schieferersatz (Kunst6chiefer,
Zementplatten etc.).

DachübersCinde an Ortgängen und Traufen von
Dachgaupen und Zwerchhäusem dürfen maximal
15 cm tief und '15 cm hoch sein-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

t7)

5

(8)
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BILD 15

 

TYPISCHE GAUPENFORMEN IN ALTSTÄDTEN.
DER OBERE ABSCHLUSS BERUHT BEI ALLEN VARIANTEN AUF DEM
KLASSISCHEN GIEBELDREIECK DER GRIECHISCHENANTIKE,
DASPROFILIERTEHAUPTGESIMS TRÄGTDASDREIECKAUS SCHRÄG-
GESIMSEN. DAS HAUPTGESIMS KANN AUCH GEKRÖPFT SEIN ODER
BEI RUNDSOGENFENSTERN GANZ FEHLEN.
ES GIBT RUNDE ODER GESCHWUNGENE ABSCHLÜSSE IN ANLEH-
NUNG AN DEN GRIECHISCHEN TYMPANON, WIE ES IM BAROCK IN
MODE WAR.

MIN 0,3M   

 

MIN OSM  
BILD 16

DIE SATTELDACHGAUFE MIT EINEM FENSTER DARF MAXIMAL 1,3 M
BREIT UND 1,6 M HOCH BISZUR TRAUFE DER GAUPE SEIN,
DIE VORDERKANTE MUSS GEGENÜBER DER AUFGEHENDEN FAS-
SADE UM 0,5 M ZURÜCKSPRINGEN. DER FIRST DER GAUPE BINDET
MIND. 0,3 M UNTER DEM HAUPTFIRST EIN.

   

  

MIN O3 M

 

 

  
4

 

MAX 25”   
 

   

  
BILD 17 MIN D5M

DIE SCHLEPPGAUPE IST URSPRÜNGLICH IN DER RENAISSANCEFÜR
FLACHE UCHTSCHLITZE ERRICHTET WORDEN. ERST IM 20. JAHR-
HUNDERT KAM SIE WIEDER HÄUFIGER ZUM EINSATZ.
AUCH FÜR SCHLEPPGAUPEN GELTEN DIE MASE WIE BEI DEN SAT-
TELDACHGAUPEN.
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BILD 18
DIEANORDNUNG DER GAUPEN UND ZWERCHHÄUSER SOWIE IHRE
GESAMTLÄNGE IM VERHÄLTNIS ZUR GESAMTBREITE DES HAUSES
BEEINFLUSSEN DAS STADTEILD ERHEBLICH. DESHALB WIRD DIE
MAXIMALE LÄNGEALLER GAUPENZWERCHHÄUSER AUF DIE HALBE

HAUSBREITE BESCHRÄNKT.  
 

1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(6)

(7)

(8)

s5
Dachaufbauten

Dachaufbauten sind straßenseitig nur als Sattel-

dach- oder Schleppgaupen sowie als Zwerchhäuser

bei Dachneigungen ab 35° zulässig. Die Dachnei-

gung von Satteldachgaupen und Zwerchhäusern

muss mindestens 25° und darf maximal 40° betra-

gen. Bei Schleppgaupen ist eine Dachneigung bis

maximal 25° zulässig (Bild 15 bis 17).

Gegenüber der aufgehenden Fassade sind Gaupen

mindestens um 50 cm zurückzusetzen.

Der Abstand zwischen dem oberen Ansatz der

Gaupe und dem First des Gebäudes muss minde-
stens 30 cm betragen(Bild 16 und 17).

Zulässig sind einfenstrige Gaupen mit einer Breite
von maximal 1,3 m und zweifensirige Gaupen mit

einer Breite von maximal 2,3 m.

Die an der Vorderfront der Gaupe gemessene Trauf-

höhe darf maximal 1,6 m betragen (16 und 17).

Die Gesamtbreite von Dachgaupen und Zwerch-
häusern darf 1/2 der zugehörigen Dachlänge nicht
überschreiten. Die Breite von einzeln stehenden
Zwerchhäusern ohne zusätzliche Dachgaupen darf

maximal 1/2 der zugehörigen Dachlänge betragen

(Bild 18).

Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusern

untereinander muss mindestens derBreite einer ein-

fenstrigen Gaupe entsprechen.

Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusern

zu den Giebeiwänden des Hauses muss mindestens

1,25 m betragen (Bild 18).

Dachgaupen: Seitenflächen von Dachgaupen sind

zu verputzen, mit Holz, Naturschiefer oder mit

gebrannten Tonziegeln in einem nicht glänzenden

Rotton (Biberschwanzform) zu verkleiden.

Die Ansichtsfront ist zu verputzen, mit Holz oder

Naturschiefer zu verkleiden.

Der Verputz ist farblich wie die Hauptfassade zu

gestalten.
Unzulässig ist Schieferersatz (Kunstschiefer,

Zementplatten etc.).

Zwerchhäuser: Seitenflächen und Ansichtsfront von
Zwerchhäusern sind zu verputzen oder mit Holz oder

Naturschiefer zu verkleiden. Bei Verputz ist dieser
farblich wie die Hauptfassade zu gestalten. Zusätzlich
können die Seitenflächen auch mit gebrannten Ton-
ziegeln in einem nicht glänzenden Rotton (Biber-
schwanzform) verkleidet werden.

Unzulässig ist Schieferersatz (Kunstschiefer,

Zementplatten etc.).

Dachüberstände an Ortgängen und Traufen von

Dachgaupen und Zwerchhäusern dürfen maximal

15 cm tief und 15 cm hochsein.



(9) Ortgänge von Gaupen und Zwerchhäusern sind mit
Zahnleisten oder Windbreüern au§zuführen (Bild '19

und 20). Wndbretter können mit Zinkblech abge-
decK oder mit Naturschiefer verkleldet werden-

(10) Dle Giebeldreiecke von Satteldachgaupen und
Zwerchhäusem sind mit proflierten Scfiräg- und
Horizontalgesimsen zu betonen (Bild 19 und 20).
Bei derAnwendung von Rund- oder Stichbogeifen-
stem können Horizontelgesimse auch unteörochen
sein (Bild 15, Seiie 5).

(11) Auf Dächem von Neubauten sind Sattieldach-, Flach-
dach- und Rundbogengaupen zulässjg. Seitenflä-
chen, Voderfrcnten und Dächer von Dachaufuauten
dorfen mit Blech vei{eidet oder verglast werden.

(12) Dachflächenfenster, Obedichter, Sonnenkolloktoren,
Photovoltaik€nlagen und Wndkaftanlagen sind nur
an von öfientlichen Verkehrsräumen aus nicht edeb-
baren Dachf ächen 2ulässig.

(13) Dacheinschnitte fftr Balkone, Loggien und Tenassen
sind nur an von öfienUichen VerkehEräumon aus
nicht erlebbaren Dachfl ächen zulässig.

(14) Schornstein6 §ind in Füstnähe aus dem Dach zu
führen- Unzulässig sind Edelstahlschornsleine vor
der Fassade, sofern sie vom öffentlichen RaLrm aus
einsehbarsind.
Schomsteine sind in verfugtem SichtrnaueMerk
oder Zinkblech auszufilhren. Ausnahmsweise kön-
nen Edelstahlschornsteine obefialb der Dachhaut
zugelassen werden, wenn sie vom öffentlichen
Raum aus nicht erlebbar sind_

(15) Dachaufuauten wieAufzugsanlagen, Rundfunk- und
Femsehempfangsanlagen oder Satollitenantennen
sind nur an von öffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht edebbaren Dachflächen zulässig.

(16) Wndkraftanlagen sind nur hofseitig anzubringen, so
dass sie nicht von öfienllichen Verkehrsräumen aus
edebbar sind.
Die Höhe derAnlage darf die Firsthöhe des Haupt-
gebäudes nicht iiberschreiten-
Der Außendurchmesser des Roiors darf maximal
1,5 m, die Trefe des Diffusor§ marimal 0,8 m und die
Gesamlhöhe derAnlage maxjmal2,0 m betragen.

(17) Oach nnen, Fallroh.e und Schnee8nge sind einheit-
lich nur aus Zink oder Kupfe. zulässig. Schneelänge
6ind als Gitter auszufüh.en. Dachrinnen m0ssen
hon'zontal und Fallrohre verlikat verlegl werden.
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BILD 19

DETAILDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUPE MIT
AUSFÜHRUNG DES GIEBELDREIECKS.
HAUPTGESIMS UND SCHRÄGGESIMSE ERHALTEN ZUSÄTZLICHE
PROFILE, DIE DER GAUPE EINEN EINPRÄGSAMEN AUSDRUCK VER-
LEIHEN.
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BILD 20

DETAHLDARSTELLUNG EINER SATTELDACHGAUPE MIT ZAHNLEISTEN-
AUSBILDUNG DES ORTGANGES.
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Ortgänge von Gaupen und Zwerchhäusern sind mit

Zahnleisten oder Windbrettern auszuführen (Bild 19

und 20). Windbretter können mit Zinkblech abge-

deckt oder mit Naturschiefer verkleidet werden.

Die Giebeldreiecke von Satteldachgaupen und

Zwerchhäusern sind mit profilierten Schräg- und
Horizontalgesimsen zu betonen(Bild 19 und 20).

Bei der Anwendung von Rund- oder Stichbogenfen-
stern können Horizontalgesimse auch unterbrochen

sein (Bild 15, Seite 5).

Auf Dächern von Neubauten sind Satteldach-, Fiach-

dach- und Rundbogengaupen zulässig. Seitenflä-

chen, Vorderfronten und Dächer von Dachaufbauten
dürfen mit Blech verkleidet oder verglast werden.

Dachflächenfenster, Oberlichter, Sonnenkollektoren,

Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen sind nur

an von öffentlichen Verkehrsräumenaus nicht erleb-

baren Dachflächen zulässig.

Dacheinschnitte für Balkone, Loggien und Terrassen

sind nur an von öffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht erlebbaren Dachflächen zulässig.

Schornsteine sind in Firstnähe aus dem Dach zu

führen. Unzulässig sind Edeistahlschornsteine vor
der Fassade, sofern sie vom öffentlichen Raum aus

einsehbarsind.

Schornsteine sind in verfugtem Sichtmauerwerk
oder Zinkblech auszuführen. Ausnahmsweise kön-

nen Edeistahlschornsteine oberhalb der Dachhaut

zugelassen werden, wenn sie vom öffentlichen
Raum aus nicht erlebbarsind.

Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen, Rundfunk- und
Fernsehempfangsanlagen oder Satellitenantennen

sind nur an von Öffentlichen Verkehrsräumen aus

nicht erlebbaren Dachflächen zulässig.

Windkraftanlagen sind nur hofseitig anzubringen, so

dass sie nicht von öffentlichen Verkehrsräumen aus

erlebbarsind.

Die Höhe der Anlage darf die Firsthöhe des Haupt-
gebäudesnicht überschreiten.

Der Außendurchmesser des Rotors darf maximal
1,5 m, die Tiefe des Diffusors maximal 0,8 m und die

GesamthöhederAnlage maximal 2,0 m betragen.

Dachrinnen, Fallrohre und Schneefängesind einheit-

lich nur aus Zink oder Kupfer zulässig. Schneefänge

sind als Gitter auszuführen. Dachrinnen müssen

horizontal und Failrohre vertikal verlegt werden.
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Fassaden

Fassaden müssen ein klar ablosbares Gliederungs-
prinzip auf,veisen. Dazu gehört die horizontale
Gliederung in Sockel oder Sockelgeschoss, HaupF
wandscheibe und HaupEesims (Dachkasten) sowie
die vertikale Gliedorung durch Achsen aus Fenster-,
Tür- und Toröfnungen, die mit Einzelformaten odea
cruppen aus Formaten eine einfache Reihung,
ei.en regelmäßigen oder ihregelmäßigen Rhyth-
mus ezeugen. lnnerhalb eines Geschosses sind
Fenster im gleichen Format, in gleicher Größe, in
einheitlicher Höhe und mit gleicher UnteEliederung
auszuführen. Zur Betonung besondererAchsen oder
anderer Gebäudeelemente können andere Formate
zugelassen ,rerden (Bild 2, bis 24).

Fassaden sind zusaltzlich mit plastisch heNortreten-
den protilierten Gesimsen und Fensteaumrahmung
(Holzbekleidungen, Fasch6n, Profi le oderGewände)
zu gliedem.
Woitere Gliederungselemente wie Lisenen, Br11-

stungsspiegel, Fensterüberdachungen als Architrav
oderlympanon sind zulässig (Bild 25 und 28).

Ursprünglich an d6n Fassaden vorhanden gewe-
sene Elemente gemäß Abs. 2 sind bei lnstandse!
zungs- und Modemisierung6maßnahmen wieder
hezustellen.

An Fassaden voahandene Gliedenrngselemente
wie Gesimse, Fensteaumrahmungen (HoLbeklel
dungen, Faschen, Profile oder Gewände), Fenster-
überdachungen, Lisenen, Brüsfungsspiegel und
Verzietungen sind zu erhalten oder gegebenenfalls
instand ar setzen (Bild 25 und 28).

Sockel müssen mindestens 30 cm hoch sein und
sich deutlich gegenüber der Fassadenfläche pla-
stisch abseEen.
Sockelfläcien sind aus Guhem, ungeschliffenem
Muschelkalk, Sandstein od6r aus glaft ausgedebe-
nem Puu ohne Sfukturen zu gestalten.
Die Oberkante der Sockellinie muss waagerecht
sein, Däs trifft nicht bei Sockeln von Fachwerkhäu-
sem zu, die über gebogene Schwellhölzer verfügen.
Hier richtel sich die Sockellinie nach dem Bestand.

Sockelgeschosse müssen sich deutlich gegenübea
der Haupttassadeniäche plastisch abseEen.
Oberfläohen von Sockelgeschossen sind aus
rauhem, ungeschliffenem Naturstein mit einer Qua-
derstruktur oder eus glatt ausgeriebenem Prrl2
ohne St ukturen mit oder ohne Rustica€liederung
zu gestalten. Nur Keller- und Erdgeschoss dürfen
als Sockeigeschosse gestalterisch hervoqehoben
werden (Bild 23).

Außenwandflächen der Hauptfassade sind minera-
lisch, gla$ ausgerieben oder gleichmäßig fuinkörnig
ohne Zusatzskukturen zu verpuEen.

\2)

(3)

14)

(5)

(6)

(7)
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HORIZONTALE GLIEDERUNG
DER FASSADEIN:

DACHZONE DIE WON DER
HAUPTFASSADE MIT DEM
HAUPTGESIMS ODER DEM
DACHKASTEN ABGEGRENZT
WIRD

  

            

HAUPTFASSADE MIT IHRER |
FENSTERGLIEDERUNG

SOCKEL ODER SOCKELGE-
SCHOSS

 

 

    

 

BILD 21

VERTIKAL WERDEN FASSADEN DURCH ACHSEN AUS FENSTERN
UND FENSTERGRUPPEN GEGLIEDERT.

MÖGLICH SIND GLEICHMÄRIGE REIHUNG, REGELMÄRIGER UND
UNREGELMÄRIGER RHYTHMUS AUS EINZELFENSTERN UND FEN-
STERGRUPPEN SOWIE DIE SYMMETRISCHE GLIEBERUNG.

ES KOMMT DARAUF AN, DASS FENSTER UND FENSTERGRUPPEN
ALLER GESCHOSSE AXIALEN BEZUG ZUEINANDER HABEN. AUCH
DIE GAUPEN MÜSSEN DIESE ACHSEN AUFNEHMEN. BEI EINEM
UNREGELMÄBIGEN FENSTERAHYTHMUS IST EINE GLEICHMÄRIGE
VERTEILUNG DER GAUPENAUF DER DACHFLÄCHE VORZUNEHMEN.
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BILD 22 BILD 23

GLEICHMÄSSIGE REIHUNG DER UNREGELMÄBIGER RHYTHMUS
FENSTER. DIE FASSADE WIRKT AUS EINZELFENSTERN UND VER-
RUHIG. SCHIEDENEN  FENSTERGRUFP-

PEN.
BETONTE HORIZONTALGLIEDER-
UNG DURCH AUSBILDUNG EINES
SOCKELGESCHOSSES. DIE FAS-
SADE WIRKT SPANNLINGSVOLL

BILD 24

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN DES REGELMÄßIGEN FENSTER-
RHYTHMUS, DER AUS UNTERSCHIEDLICHEN FENSTERGRUPFPIE-
RUNGEN GEBILDET WIRD.
DIE EINZELNEN FENSTERGRUPPEN WERDEN ZUSÄTZLICH MIT
GEWÄNDEN ODER BEKLEIDUNGEN ZUSAMMENGEFASST.
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AUCH TÜREN, TORE UND SCHAUFERSTER MÜSSEN AXIAL BEZUG
AUF DIE FENSTER UND FENSTERGRUPPEN NEHMEN.
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S6
Fassaden

Fassaden müssenein klar ablesbares Gliederungs-

prinzip aufweisen. Dazu gehört die horizontale

Gliederung in Sockel oder Sockelgeschoss, Haupt-

wandscheibe und Haupigesims (Dachkasten) sowie

die vertikale Gliederung durch Achsen aus Fenster-,

Tür- und Toröffnungen, die mit Einzelformaten oder

Gruppen aus Formaten eine einfache Reihung,

einen regelmäßigen oder unregelmäßigen Rhyth-
mus erzeugen. Innerhalb eines Geschosses sind

Fenster im gleichen Format, in gleicher Größe, in

einheitlicher Höhe und mit gleicher Untergliederung

auszuführen. Zur Betonung besondererAchsen oder

anderer Gebäudeelemente können andere Formate

zugelassen werden (Bild 21 bis 24).

Fassaden sind zusätzlich mit plastisch hervortreten-

den profilierten Gesimsen und Fensterumrahmung
(Holzbekleidungen, Faschen, Profile oder Gewände)

zu gliedern.

Weitere Gliederungselemente wie Lisenen, Brü-

stungsspiegel, Fensterüberdachungenals Architrav

oder Tympanon sind zulässig (Bild 25 und 28).

Ursprünglich an den Fassaden vorhanden gewe-

sene Elemente gemäß Abs. 2 sind bei Instandset-

zungs- und Modernisierungsmaßnahmen wieder

herzustellen.

An Fassaden vorhandene Gliederungselemente

wie Gesimse, Fensterumrahmungen (Holzbeklei-

dungen, Faschen, Profile oder Gewände), Fenster-

überdachungen, Lisenen, Brüstungsspiegel und

Verzierungen sind zu erhalten oder gegebenenfalls
instand zu setzen (Bild 25 und 28).

Sockel müssen mindestens 30 cm hoch sein und

sich deutlich gegenüber der Fassadenfläche pla-

stisch absetzen.

Sockelflächen sind aus rauhem, ungeschliffenem

Muscheikalk, Sandstein oder aus glatt ausgeriebe-

nem Putz ohne Strukturen zu gestalten.

Die Oberkante der Sockelliniie muss waagerecht

sein. Dastrifft nicht bei Sockeln von Fachwerkhäu-

sern zu, die über gebogene Schwellhölzer verfügen.

Hierrichtet sich die Sockellinie nach dem Bestand.

Sockelgeschosse müssen sich deutlich gegenüber
der Hauptfassadenfläche plastisch absetzen.
Oberflächen von Sockelgeschossen sind aus

rauhem, ungeschliffenem Naturstein mit einer Qua-

derstruktur oder aus glatt ausgeriebenem Putz

ohne Strukturen mit oder ohne Rustica-Gliederung

zu gestalten. Nur Keller- und Erdgeschoss dürfen
als Sockelgeschosse gestalterisch hervorgehoben
werden(Bild 23).

Außenwandflächen der Hauptfassade sind minera-

lisch, glatt ausgerieben oder gleichmäßig feinkörnig

ohne Zusatzstrukturen zu verputzen.
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(8) Vorhandenes Sichtfachwerk ist zu erhalten uad darf
,icht veeuä oder verkleidet werden-
Nachträglich verkleidetes oder verput es Sichtfach-
werk kann freigelegt werden, wenn die typischen
Merkmale wie geschniEte Balkenlagen und -köpfe
vorhande. sind.

(9) Zum Zei&unkt des Satungserlasses bestehende
Klinkerfassaden und freiliegende Elemente von
Sichtfacfiwerk wie proflierte Balkenlagen und ver-
zierte Balkenköpfo dürfen nicht beseitigt oder tlber-
deckt werden-

(10) Gliederungselementewio Gesimse, Fensterumrah-
mungen, Fenstefliberdachungen, Lisenen, Brüs-
tungsspiegel und Veazierungen sind aus Naturstein,
PUE oder Holz zulässig. An einer Fassade ist dafür
nü ein Malerial zu verwenden.
Gliederungselemente milssen sich faölich von den
Fassädenfl ächen abseEen.

('11) Gliederungselemente arrs PUE sind glatt ausgerie-
ben auszuführen,
Die Körnung des PuEes von Sockeln, Sockelge-
schossen und Gliederungselementen muss deutlich
feiner al6 die Kömung des Putes der Fassadenflä-
chen sein.

(12) Bei Gl'ederungselementen aus Holz sind nur dek-
kende Farben anzuwenden.
Unzulä§rig sind sichtbare oder imitiert€ Holzma-
§erungen.

(13) Bauteile von wissenschafrlichea, küns{erischer,
handwerklicher oder heimaigeschichtlicher Bedeu-
tung wie Hausma.ken, v\äppen, Gedenktafeln,
SkLilpturen, §onnenuhren und Wetterfahnen sind an
ihrem Standort zu belassen (Bild 27).

(14) Gebäudegiebel und Fassaden zu Traufgassen
können mit Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton oder mit Holz als vertikale Verschalung oder
Naturschiefer verkleidet werden. Zur Gliederung
der Flächen sind ,n Geschossdeckenhöhe Gesimse
anarordnen oder das Erdgeschoss zu verputen.

(15) An fachwerksichtlgen. verputzten oder verkleideten
Fachwerkfassaden ohne Außendämmung sind Fen-
sterfassadenbündig ohne Leibungstieie einzubauen
(Bird 2s).

(16) Außendämmuno:
\ brden Fachwerkaußenwände mit einem VVär-

medämmsystem veßehen, so sind Fenster mittels
einer Hilfskonstruktion wiederum fassadenbün-
dig einzuseaen (Bild 26). Abweichend von Sats '1

können Fenster im Bestand, die unangerührt biei-
ben, in der Fachwerkebene veöleiben. Beim späte-
ren Austausch der Fenster gilt jedoch wieder Sak 1 .
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BILD 25

FENSTER WERDEN DURCH PLASTISCHHERVORTRETENDE UMRAH-
MUNGEN GEGENÜBER DER FASSADE HERVORGEHOBEN,
URSPRÜNGLICH WAREN SIEAUS PROFILIERTEM NATURSTEIN. SEIT
DEM BAROCK Z0G MAN SIE IN PUTZ ODER FERTIGTE SIE AUS
HOLZ,
SIE SIND TRADITIONELL MINDESTENS 12 CM BREIT, VERFÜGEN
ÜBEREINEAUSBEN UMLAUFENDE PROFILLEISTE UND HABEN UNTER
DEM FENSTERBRETT EINEN UNTERSCHLAG.
DIE FENSTERBRETTER STEHEN SEITLICH 3-5 CM ÜBER.

   

 

BILD 26

FASSADENBÜNDIGER EINBAU EINES FENSTERS MITTELS EINER
HILFSKONSTRUKTION (WÄHREND DER BAUMARNAHME)  
 

(8)

(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Vorhandenes Sichtfachwerkist zu erhalten und darf
nicht verputzt oder verkleidet werden.

Nachträglich verkleidetes oder verputztes Sichtfach-

werk kann freigelegt werden, wenn die typischen

Merkmale wie geschnitzte Balkenlagen und -köpfe

vorhandensind.

Zum Zeitpunkt des Satzungserlasses bestehende

Klinkerfassaden und freiliegende Elemente von

Sichtfachwerk wie profilierte Balkenlagen und ver-
zierte Balkenköpfe dürfen nicht beseitigt oder über-

deckt werden.

Gliederungselemente wie Gesimse, Fensterumrah-

mungen, Fensterüberdachungen, Lisenen, Brüs-

tungsspiegel und Verzierungen sind aus Naturstein,

Putz oder Holz zulässig. An einer Fassadeist dafür

nur ein Material zu verwenden.

Gliederungselemente müssensich farblich von den
Fassadenflächen absetzen.

Gliederungselemente aus Putz sind glatt ausgerie-

ben auszuführen.
Die Körnung des Putzes von Sockeln, Sockelge-

schossen und Gliederungselementen muss deutlich

feiner als die Körnung des Putzes der Fassadenflä-
chen sein,

Bei Gliederungselementen aus Holz sind nur dek-

kende Farben anzuwenden.

Unzulässig sind sichtbare oder imitierte Holzma-

serungen.

Bauteile von wissenschaftlicher, künstlerischer,

handwerklicher oder heimatgeschichtlicher Bedeu-

tung wie Hausmarken, Wappen, Gedenktafeln,

Skulpturen, Sonnenuhren und Wetterfahnen sind an

ihrem Standort zu belassen(Bild 27).

Gebäudegiebel und Fassaden zu Traufgassen

können mit Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton oder mit Holz als vertikale Verschalung oder

Naturschiefer verkleidet werden. Zur Gliederung

der Flächen sind in Geschossdeckenhöhe Gesimse
anzuordnen oder das Erdgeschoss zu verputzen.

An fachwerksichtigen, verputzten oder verkleideten

Fachwerkfassaden ohne Außendämmung sind Fen-

ster fassadenbündig ohne Leibungstiefe einzubauen

(Bild 25).

Außendämmung:
Werden Fachwerkaußenwände mit einem Wär-

medämmsystem versehen, so sind Fenster mittels

einer Hilfskonstruktion wiederum fassadenbün-

dig einzusetzen (Bild 26). Abweichend von Satz 1

können Fenster im Bestand, die unangerührt blei-

ben, in der Fachwerkebene verbleiben. Beim späte-

ren Austausch der Fenster gilt jedoch wieder Satz 1.
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Werden Fachwe*außenwände mit einem Wär-

medämmsystem versehen, sind vofiandene
Gliederungselemente wie Fensterumrahmun-

oen (Holzbekleidungen, Faschen' Profile oder

öewände). Fenslerüberdachungon, Gesimse, Lise-

nen. Bdiatungsspiegel ebenfalls mithels einer Hilfs-

konstruklion vor der Fassadenebene zu befestiget'

i1fl Unzulässig ist das Anbringen von Fachwerkimlta_

tionen aus Holz oderandelen Materialien an Fassa-

den.

t18) Unzuläs3ig sind Fassadenverldeidungen aus

Kunststoff, zementgebundenen oder keramischon

Platten, Spaltkl;nker oder Metall mit Ausnahme von

geprägten znkblechschindeln.

{19) Die Faögestaltung von Fassaden muss auf die' 
Nachbarg;bäude und die Gesamtansichl des jewei-

ligen straßenraums gomäß § 3 Abs '1 dieser Sat-

zuno aboestimmt werden.
cli;eru;gs- und Gestaltungselemente wie Fensler-

bekleidungen, Fensterüberdachsngen, Ges'mse,

Lisenen, Brüslungsspieoel' Dachkästen, Sockel und

sichlbare Fachwerkhölzer sind farölich von der Fas-

sadenhauPtfl äche abzuse?en.
Fü. Fas§aden sind Farbiöne zulässig,

' die eine geringe bis mittlere Farbsättgung (mit

Grauantei,) oder Faüintensität ud
. durchschnittliche Helligkeit§wene

flicht zulä6slg sind Farben
. mit hoher Sättigung oder Faöintensität (ungebro-

chene, gretle und leuchtkäflige Farben)
. qanz otme Sätligung oder Faöintensitst (rein grau)

. Äit ttohet oder niedriger Helligkeit (rein weiß'
schwatz).

Utzuläs;ig sind auch reflektierend§ Anstiche'

Die Fassadenfa6gebung ist mit der Stadt Trefilrt
abzustimmen

I
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BILD27  ERHALTENSWERTE WAPPEN UND HAUSMARKEN GEBEN

AUFSCHLUSS ÜBER DIE GESCHICHTE IHRER HÄUSER.

FROFILIERTER DACHKASTEHNALS
HAUPTGESIMS

| | EINFACHE FENSTERBEKLEIDUNGEN
| AUS HOLZ MITAUSSEN UMLAUFENDEN

ARDFILLEISTEN.
| DIE FENSTERBRETTER STEHEN
| SEITLICH ÜBER
| FENSTERÜBERDACHUNGENALS
| GIEBELOREIECKE,DEMANTIKEN

TYMPANON NACHEMPFLINDEN
LISENEN AUS HOLZ ZUR EINFLAHIIUING:
DER FASSADE

 

|  PROFILIERTES GESIMS

| FENSTERÜBERDACHUANGALS
PROFILERTES GESIMS, DENANTIKEN

| ARCHITRAW NÄCHEMPFUINDEN

,  DORPELGESIUS MITDAZWISCHENLIE-
GENDEN BRÜSTUMGSSPIEGELN

GEBÄLDESOCKEL MIT GESIMSERETT
. ALS OREREMABSCHLUSS

 

BILD. 28 HISTORISCHE BAUZEICHNUNG AUS DEM JAHR 1905 FÜR

EINE FASSADE, DIE MEHRERE TYPISCHE GLIEDERUNGS-

ELEMENTEAUFWEIST.

  

 
 

17)

(18)

(119)

Werden Fachwerkaußenwände mit einem Wär-

medämmsystem versehen, sind vorhandene

Gliederungselemente wie Fensterumrahmun-

gen (Holzbekleidungen, Faschen, Profile oder

Gewände), Fensterüberdachungen, Gesimse, Lise-

nen, Brüstungsspiegel ebenfalls mittels einer Hilfs-

konstruktion vor der Fassadenebenezu befestigen.

Unzulässig ist das Anbringen von Fachwerkimita-

tionen aus Holz oder anderen Materialien an Fassa-

den.

Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus

Kunststoff, zementgebundenen oder keramischen

Platten, Spaltklinker oder Metall mit Ausnahme von

geprägten Zinkblechschindeln.

Die Farbgestaltung von Fassaden muss auf die

Nachbargebäude und die Gesamtansichtdes jewei-

jigen Straßenraums gemäß $ 3 Abs. 1 dieser Sat-

zung abgestimmt werden.

Gliederungs- und Gestaitungselemente wie Fenster-

bekleidungen, Fensterüberdachungen, Gesimse,

Lisenen, Brüstungsspiegel, Dachkästen, Sockel und

sichtbare Fachwerkhölzersind farblich von der Fas-

sadenhauptfläche abzusetzen.

Für Fassadensind Farbtöne zulässig,

« die eine geringe bis mittlere Farbsättigung (mit

Grauanteil) oder Farbintensität und

» durchschnittliche Helligkeitswerte

aufweisen.

Nicht zulässig sind Farben

« mit hoher Sättigung oder Farbintensität (ungebro-

chene,grelle und leuchtkräftige Farben)

« ganz ohne Sättigung oder Farbintensität (rein grau)

« mit hoher oder niedriger Helligkeit (rein weiß,

schwarz).

Unzulässig sind auch reflektierende Anstriche.

Die Fassadenfarbgebung ist mit der Stadt Treffurt

abzustimmen.
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(1)

(2)

§7
Fenster

Fenster mil6sen ein rechteckiges Format haben und
h6her als breit sein. Das Verhältnis von Breite zu
H6he muss mindestens l:1,5 betragen (Bild 29). Zur
Akzentuierung von Fassadenabschnitten sind obere
Abschliisse als Stich- oder Rundbogen zulässig.

Sind bestehende Fensteröffnungen breiter als hoch,
sind sie entweder durch mindestens 12 crn breite
Pfeiler in zwei senkrechte Öfnungsformate umzu-
wandeln oder die Fenster erha'ten eine symmetri-
sche vertikale Gliederung (Bild 29 und 30).

In bestehende quädratische oderannähemd quadlä-
tische Fenste6ffnungen sind Fonster mit mjndestens
einer senkrechten Teilung einzubauen (Bild 30).

Fenster sind mohrflügelig auszubilden ab. einer l;chlen Rohbaubrcito größer als 0,90 m
und/oder. einer lichten Rohbauhöhe g.öße. als 1,30 m
(Bilder 32. 34a bis 34d).

BetPigt die lichte Höhe der Fensteröfriung 1,25 m
bis 1,30 m. ist die Anordnung einer glasteilenden, waagerech-

len Spros,se mjt einer Mindestbreite von 9,5 cm

. einer senkrechten Sprosse mit eirer Breite von
mindestens 6,5 cm erfoderlich (Bild 31).

Bet€git die lichte Höha der Fen6tedfinung weniger
al§ 1,25 m so richtet sich die Notwendigkeit der FIU-
gelteilung allein nach der Breite der Öfinung (Abs 4;
Bild 30 und 33).

Beuägt das Öfnungsmaß in der Breite zwischen
0,70 und 0,90 m, so ist eine mittig senkechte glas-
teilende Sprosse einzubauen (Bild 30).

Der/die horizonlale Kämpfer/§prosse mus6, gemes-
sen von Glas zu Glas, mindestens 9,5 cm und darf
maximal 16 cm brcit sein. Ein Kämpferprofl ist auch
bei glasteilenden Kämpfersprossen aufzuseken.

Der/die vertikale Stulp/-sprosse muss, gemessen
von Glas zu Glas, mindestens 6,5 cm und darf maxi-
mal 1 1 cm breit sein. Ein Schlagleistenprofl ist auch
b€i glasteilenden Stulpsprossen aufzuseeen (Bild
3'1, 32, 33 und 36).

Bei keuzförmjger Teilung eihflügeliger Fenster ist
die senkr€chte glasteilende Stulpsprosse breiter als
die waagerechten Sprossen auszubilden (Bild 33).

Regenschukschienen sind bei Fenstem, die vom
öffentlichen Verkehrsraum aus einsehba. sind, mit
wetterschenkelafigen Proilen zu verkleidon {Bild
34b bis 34 d, 35 und 36).

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

10

(e)
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| B=1.0 MINDESTENS 12cm

BILD 29

DAS RECHTECKIGE FENSTERFORMAT MIT EINEM VERHÄLTNIS HÖHE
ZU BREITE VON 1,5 ZU 1,0 ISTALS IDEALE FORM ANZUSTREBEN.
BEI FENSTERGRUPFEN IST ZWISCHEN DEN FENSTERN EIN MIN.12CM
BREITER PFEILER VORZUSEHEN, UM „LIEGENDE" FORMATE ZU VER-
MEIDEN.

BILD SO BILD 31
{ANNÄHERND} OUADRATISCHE FEN-

   
  

  

STER SIND MIT EINER MINDESTENS
65 MM BREITEN SENKRECHTEN
GLASTEILENDEN MITTELSFROSSE
ZU QLIEDERN.

1,
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DIE FUGE ZWISCHEN WANDKONSTRUKTION UND FENSTERBLEND-
RAHMEN WIRD VON DEN BEKLEIDUNGSBRETTERN ÜBERDECKT.

BILD 32 BILD 33
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MÖGLICHKEITEN DER FENSTERGLIEDERUNG BEI UNTERSCHIED-
LCHEN ROHBAUÖFFNUNGSGRÖSSEN. AUCH BEI GLASTEILENDEN
KÄAMPFER- UND STULPSPROSSEN SIND KÄMPFER- BZW STULPPRO-
FILEAUFZUSETZEN.

ISOLEERVERGLASTES ISOLEERVERSLÄSTES TRADITIONELLES TRADITIONELLES
FENSTER, FENSTER, KASTENFENSTER VERBUNDFENSTER
STANDARDPROFILE PROFILE VOM TISCH

AUS KUNSTSTOFF LER. NURAUS HOLZ

 

ODER HOLZ MÖGLICH
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BILD34a BILD 34b BILD34cC BILD 34 d

DIE VERTIKALSCHNITTE ZEIGEN DIE KÄMPFERAUSBILDUNG VER-
SCHIEDENER MEHRFLÜGELIGER FENSTERFORMEN.   

10

m)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(N

(8)

(9)

57

Fenster

Fenster müssen ein rechteckiges Format haben und
höher als breit sein. Das Verhältnis von Breite zu

Höhe muss mindestens 1:1,5 betragen (Bild 29). Zur

Akzentuierung von Fassadenabschnitten sind obere

Abschlüsse als Stich- oder Rundbogen zulässig.

Sind bestehende Fensteröffnungenbreiter als hoch,
sind sie entweder durch mindestens 12 cm breite
Pfeiler in zwei senkrechte Öffnungsformate umzu-
wandeln oder die Fenster erhalten eine symmetri-

sche vertikale Gliederung (Bild 29 und 30).

In bestehende quadratische oder annähernd quadra-

tische Fensteröffnungen sind Fenster mit mindestens
einer senkrechten Teilung einzubauen (Bild 30).

Fenster sind mehrflügelig auszubilden ab

- einer lichten Rohbaubreite größer als 0,90 m

und/oder

° einer lichten Rohbauhöhe größer als 1,30 m

(Bilder 32, 34a bis 34d).

Beträgt die lichte Höhe der Fensteröffnung 1,25 m
bis 1,30 m

» ist die Anordnung einer glasteilenden, waagerech-

ten Sprosse mit einer Mindestbreite von 9,5 cm

und

« einer senkrechten Sprosse mit einer Breite von

mindestens 6,5 cm erforderlich (Bild 31).

Beträgt die lichte Höhe der Fensteröffnung weniger

als 1,25 m so richtet sich die Notwendigkeit der Flü-

gelteilung allein nach derBreite der Öffnung (Abs.4;
Bild 30 und 33).

Beträgt das Öffnungsmaß in der Breite zwischen
0,70 und 0,90 m, so ist eine mittig senkrechte glas-
teilende Sprosse einzubauen (Bild 30).

Der/die horizontale Kämpfer/-sprosse muss, gemes-

sen von Glas zu Glas, mindestens 9,5 cm und darf

maximal 16 cm breit sein. Ein Kämpferprofil ist auch

bei glasteilenden Kämpfersprossen aufzuseizen.

Der/die vertikale Stulp/-sprosse muss, gemessen

von Glas zu Glas, mindestens 6,5 cm und darf maxi-

mai 11 cm breit sein. Ein Schlagleistenprofil ist auch

bei glasteilenden Stulpsprossen aufzusetzen (Bild

31, 32, 33 und 36).

Bei kreuzförmiger Teilung einflügeliger Fenster ist
die senkrechte glasteilende Stulpsprosse breiter als
die waagerechten Sprossen auszubilden (Bild 33).

Regenschutzschienen sind bei Fenstern, die vom

öffentlichen Verkehrsraum aus einsehbar sind, mit

wetterschenkelartigen Profilen zu verkleiden (Bild
34b bis 34 d, 35 und 36).
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(10) UrEulä3s16 sind GliederungselemooE wie Spros-
sen jm Scheibenz,/ischenraum von lsoliergläsem
und an separaten, aufgeseelen (abklappbaren)
Rahmen.

(11) ln einer Fassade ist nur ein Material zu verwenden-

Als Rahmenmale al ist grundgätzlich nur Holz
zulässig.

Abweichend davon ist in nach 1 945 errichteten nicht
denkmalgesch{iaen Gebäuden (Einzelkulturdenk-
male) der Einsa? von Rahmen aus Kunststofi oder
llretall zulässig.
Unabhängig vom Material sind gliedemde und zu
profliercnde Teilungen wie Kämpfer und Stulpe
erforderlich

(12) Fenster sind mit faölosem Flachglas zu veBlasen.
UErdässig sind spiegelnde, farbige, struktufierte
und gewö,bte Gläser sowie Glasbau§eine.

11

7

 

(10) Unzulässig sind Gliederungselemente wie Spros-
sen im Scheibenzwischenraum von Isoliergläsern

und an separaten, aufgesetzten (abklappbaren)
Rahmen.

   

    

WETTERSCHENKEL

AUFGESETZTES
KÄNFEERFRÖFI: {11) In einer Fassadeist nur ein Material zu verwenden.

Als Rahmenmaterial ist grundsätzlich nur Holz

zulässig.
VERTIKALSCHNITT
DURCH EIN ISOLIERGLAS-ne Abweichend davonist in nach 1945 errichteten nicht
VON SOHLBANK UND denkmalgeschützten Gebäuden (Einzelkulturdenk-
KÄMPFER m

male) der Einsatz von Rahmen aus Kunststoff oder
VERKLEIDLUNG DER RE- a a
GENSCHUTZSCHIENEN Metall zulässig.

ee Unabhängig vom Material sind gliedernde und zu
profilierende Teilungen wie Kämpfer und Stulpe

WETTERSCHENKEL erforderlich. (12) Fenster sind mit farblosem Flachglas zu verglasen.

Unzulässig sind spiegelnde, farbige, strukturierte

und gewölbte Gläser sowie Glasbausteine.

 

 

 
  

EINFLÜGELIGES FENSTER MIT GLASTEILENDEN SPROSSEN ALS
KÄMPFER UND STULPMITAUFGESETZTEN PROFILEN,
DAS ERSCHEINUNGSBILD EINES TRADITIONELLEN DREIFLÜGE-
UGEN FENSTERS KANN WIRKUNGSVOLL IMITIERT WERDEN. DIE
BEKLEIDUNGSBRETTER VERDECKEN DIE FUGEN ZWISCHEN WAND-
LEIBUNG UND BLENDRAHMEN (SIEHEHORIZONTALSCHNITN.

RENAISSANCE KLASSIZISMUS
 

 

HISTORISMUS
GRÜNDERZEIT

BILD 37

TYPISCHE FORMEN DER FENSTERGLIEDERUNG IN DEN VERGANGE-
NENARCHITEKTUREPOCHEN   
 

41



(1)

12)

§8
Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss von Gebäu-
den zulässig.

Schadenster und Ladentüren müssen axialen
Bezug auf Fenster und Fenstergruppen der Obergo-
schosse nehmen. Bei unregelmäßigem Achsrhyth-
mus der Fenstergliederung der Obergeschosse ist
eine Abweichung vom axialen Bezug zulässig, wenn
das Erdoeschoss dlrch Gesimse deutlich von der
Hauptfasaade abgesetzt wird (Bilder 38, 39 und 4'l ).

Schaufenster müssefl ein rechteckiges oder quadra-
lisches Format hab€n (Bild 40a). Zur Akzenfuierung
der Erdgeschosszone sind obere Abscl lrsse als
Slich- oder lGrbbogen zulässig.

Zwischen Schaufenstem sind Pfeiler oder ffosten in
einer Breite von mindestens 12 cm anzuordnen-
Schaufenster, die breiter als hoch sind, sind im
Rahmen von Emeuerungsmaßnahmen vertikal
durch proflierte Pfosten aJ gliedem. lst dies nicht
möglich, sind profilierte vertikale glasteilende Spros-
sen einzuseben (Bild 40b).

Schaufenster sind außerdem m:t glasteilenden,
pronlierten Kämpfern hodzontal und mit vertikalen
Sprossen im Oberlichtzu gliedem (Bild 40a und b).

Kämpferm|ssen, gemessen von Glas zu Glas, min-
destens 1 3 cm und d0rien maximal 1 I cm breit sein
(Bilder 40a und b).

Ais Rahmenmatedal ist grundsäiElich nur Holz
2ulässig.
Abweichend davon sind in nach 1945 enichteten
nicht denkmalgeschützten Gebäuden (Einzelkultur-
denkmale) weiterhin

. Rahmen aus Metall oder einer Kombination aus
llletall und Holzzulässig, wenn die Profle äußer-
lich in U-. T- oder L-Form sichtber sind oder durch
aufgesetze Profile in der Rahmenansichtsfläche
strukturiert werden,

. Rahmenkonstruküonen aus Kun6t6tofi zulässig.

Däbei sind Kimpfer, Pfosten oder senkechte Spros-
sen zu proflieren (Maße gemäßAbs.5 beachten).

Schaufenstereinrahmungen bzw. Bekleidungen aus
Holz sind einschließlich aller Zierelemente an ihrem
Standort zu elhalten oderwieder helzusteller

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) Sohäufenster sind mit farblosem Flachglas zu ver-

Unzulä6§ig sind spiegelnde, farbige, shtkturierte
und gewölbte Gläser sowie Glasbausteine.
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BILD SS

SCHAUFENSTER MÜSSEN AXI-
ALEN BEZUG ZU DEN OBERGE-
SCHOSSFENSTERN NEHMEN.

BILD40 a

 

 

BILD 38

BEI UNREGELMÄßRIGEM ACHS-
RHYTHMUS DER FENSTERGLIE-
DERUNG DER OBERGESCHOSSE
IST EINE DEUTLICHE ABGREN-
ZUNG ZWISCHEN ERDGESCHOSS
UND HAUPTFASSADE SINNVOLL
MÖGLICH IST EIN KRÄFTIG FRO-
FILIERTES DOFPELGESIMS ODER
DIE GESTALTUNG EINES SOCKEL-
GESCHOSSES,

  
  r en |
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BILD 40
 

7

 In
  

    Ku     
 

SCHAUFENSTER MÜSSEN EIN „STEHENDES" FORMAT HABEN. BEI
VORHANDENEN „LIEGENDEN" FORMATEN KÖNNEN PROFILIERTE
PFOSTEN DAS FORMAT VERTIKAL GLIEDERN UND 50 DIEHARMONIE
WIEDERHERSTELLEN.
SCHAUFENSTER SIND MIT EINEM 13-18 CM BREITEN KÄMPFER
HORIZONTAL ZU GLIEDERN. JE NACH BREITE DES SCHAUFENSTERS
ISTDAS OBERLICHT MIT SPROSSEN ZU UNTERTEILEN.

   
 

 

 

 

 
 

BILD41 ”

    

 

BEISPIEL FÜR EIN 1895 IN EIN BAROCKES ACKERBÜRGERHAUS
EINGERICHTETES LADENLOKAL. MIT EINEM DOPPELGESIMS WIRD
DIE SCHAUFENSTERFRONT MIT IHRER EIGENEN GLIEDERUNG VOM
OBERGESCHOSS ABGESETZT.   

12 :
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(2)

(8)

(4)

(5)

(6)
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Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss von Gebäu-

den zulässig.

Schaufenster und Ladentüren müssen axialen

Bezug auf Fenster und Fenstergruppen der Oberge-

schosse nehmen. Bei unregelmäßigem Achsrhyth-

mus der Fenstergliederung der Obergeschosseist

eine Abweichung vom axialen Bezug zulässig, wenn

das Erdgeschoss durch Gesimse deutlich von der

Haupifassade abgesetzt wird (Bilder 38, 39 und 41).

Schaufenster müssen ein rechteckiges oder quadra-

tisches Format haben (Bild 40a). Zur Akzentuierung

der Erdgeschosszone sind obere Abschlüsse als

Stich- oder Korbbogen zulässig.

Zwischen Schaufenstern sind Pfeiler oder Pfosten in

einer Breite von mindestens 12 cm anzuordnen.

Schaufenster, die breiter als hoch sind, sind im

Rahmen von Ermeuerungsmaßnahmen vertikal
durch profilierte Pfosten zu gliedem. Ist dies nicht

möglich, sind profitierte vertikale glasteilende Spros-

sen einzusetzen (Bild 40b).

Schaufenster sind außerdem mit glasteilenden,

profilierten Kämpfern horizontal und mit vertikalen
Sprossen im Öberlicht zu gliedern (Bild 40a und b).

Kämpfer müssen, gemessen von Glas zu Glas, min-

destens 13 cm und dürfen maximal 18 cm breit sein

(Bilder 40a und b).

Als Rahmenmaterial ist grundsätzlich nur Holz

zulässig.

Abweichend davon sind in nach 1945 errichteten

nicht denkmalgeschützten Gebäuden (Einzelkultur-

denkmale) weiterhin

« Rahmen aus Metall oder einer Kombination aus

Metall und Holz zulässig, wenn die Profile äußer-
lich in U-, T- oder L-Form sichtbar sind oder durch

aufgesetzie Profile in der Rahmenansichtsfläche

strukturiert werden,

« Rahmenkonstruktionen aus Kunststoff zulässig.

Dabei sind Kämpfer, Pfosten oder senkrechte Spros-

sen zu profilieren (Maße gemäß Abs. 5 beachten).

Schaufenstereinrahmungen bzw. Bekleidungen aus

Holz sind einschließlich aller Zierelemente an ihrem

Standort zu erhalten oder wieder herzustellen.

Schaufenster sind mit farblosem Flachglas zu ver-
glasen.

Unzulässig sind spiegelnde, farbige, strukturierte

und gewölbte Gläser sowie Glasbausteine.
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§e
Tür€n und Tole

Haust{lren und Tore müssen axialen Bezug auf
Fenster und Fenstergruppen der Obergeschosse
nehmen (Bild 42).

Historische Türöffnungen und Tore dllrfen nicht er-
saClos entfemt werden.

Doa obere Abschluss von Haustilron und Toren ist
waagerecht, als Stich-, Korb- und Rundbogen oder
mit abgeschrägten Ecken arlässig (Bilder 43 und
44).

Mehrflügelige Türen und Torc sind durch senkrechte
Profile als Schlagleisten symmetrisch 2u g'iedem.
Dies ist auch bei unterschiedlichen Flügelbreiten zu
gewährlei§en.

Tür- und Torflügel sind durch Füllungen oder Kasset-
tierungen symmekisch zu gliedern. Bei Toren sind
zusätslich vertikale, Rauten- und Fischgrätenstruk-
turen zulässig (Bilder 43,44 ond 45).

Verglasungen inTürfügeln sind in deroberen Hälfte
entsprechend der Follungs- oder Kassettenskukfu r
bis zu 50 o/o der Flügelflächs, bei Ladentüren bis
70 % der Flügelfläche zulässig.
Unrulässig sind spiegelndes, faöiges, §truk-
furiertes und gewölbtes Glas sowie Sprossen im
Scheibenzwischenraum und aufgesetzte Sprossen-
Ehmen.

Tiiren und Tore sind aus Hok herzustellen.

Abweichend davon sind in nach 1945 enichteten
nicht denkmalgeschüElen Gebäuden (EinzelkultuF
denkmale) weiterhin
. Metall oder eine Kombiration aus Metall und Holz

zulässig, wenn die Profile selbst äußerlich in U-,
T- oder L-Form sichtbar sind oder durch aufge.
setäe Profile in der Rahmenansichtsfläche struk-

. auch Türcn aus Kunststoff zulässig, wenn sie den
Anforderungen gemäß Abs. (3) und (4) entspre-
chen.

Für Garagentore in straßenseitigen Fassaden
sind neben Fl0geltoren Dr6h-, Schiebe-, RolF und
Schwingtore zulässig, wenn durch Aufdoppelung
au6 Holz eine symmetrische Gliederung in Ftlllun-
gen und Kassetten oder eine vertikale Struktur,
Rauten- oder Fischgdtenstruktur ausgefühatwird.

(5)

(6)

(7)
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BILD 42

BEREITS BEI DER ERRICH-
TUNG NEUER GEBÄUDE ACH-
TETE MAN IN VERGANGENEN
EPOCHEN AUF EINE AUSGE-
WOGENE GLIEDERUNG DER
FASSADEN.
SO SIND DIE FÜR ACKERBÜR-
GERHÄUSER TYPISCHEN TORE
MEISTENS IN EINER FENSTER-
ACHSE ANGEORDNET.

DIE TORE BEEINFLUSSEN DAS
ERSCHEINUNGSBID EINER
FASSADE WESENTLICH.
DESHALB GALT IHRER
GESTALTUNG EIN BESONDE-
RES INTERESSE.
IN HISTORISCHEN BAUZEICH-
NUNGEN ERHIELTEN DIE TORE
BEREITS EINE DETAILLIERTE
DARSTELLUNG.

   
Eee 

      fl

 

EINE HERVORHEBUNG DES
TORES KONNTE AUCH MIT
EINER RUSTICASTRUKTUR IM
PUTZ ERREICHT WERDEN.

  
    

 

BILD 43

DIE GRUNDFORMEN VON HAUSTÜREN DER TREFFURTER ALTSTADT
UND DIE MÖGLICHKEITEN IHRER GLIEDERUNG. AUCH BEI UNTER-
SCHIEDLICH BREITEN FLÜGELN BLEIBTDIE SYMMETRIE GEWAHRT.

IT IM RN
 
  

 

 

       
STICHBOGEN KORBAOGEN AUNDBOGEN
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BILD.44 DIE GRUNDFORMEN DER TORE

BILD 45

TYPISCH FÜR DIE TREFFURTER ALTSTAOT SIND EINGESTEMMTE
HAUSTÜREN MIT VIELEN VARIATIONEN DER KASSETTENAUFTEI-
LUNG, TROTZ WENIGER GRUNDFORMEN GIBT ES EINE GROSSE
VIELFALT.
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89
Türen und Tore

Haustüren und Tore müssen axialen Bezug auf

Fenster und Fenstergruppen der Obergeschosse

nehmen(Bild 42).

Historische Türöffnungen und Tore dürfen nicht er-

satzlos entfernt werden.

Der obere Abschluss von Haustüren und Toren ist

waagerecht, als Stich-, Korb- und Rundbogen oder

mit abgeschrägten Ecken zulässig (Bilder 43 und

44).

Mehrflügelige Türen und Tore sind durch senkrechte

Profile als Schlagleisten symmetrisch zu gliedern.

Dies ist auch bei unterschiedlichen Flügelbreiten zu

gewährleisten.

Tür- und Torflügel sind durch Füllungen oder Kasset-

tierungen symmetrisch zu gliedern. Bei Toren sind
zusätzlich vertikale, Rauten- und Fischgrätenstruk-

turen zulässig (Bilder 43, 44 und 45).

Verglasungen in Türflügeln sind in der oberen Hälfte

entsprechend der Füllungs- oder Kassettenstruktur

bis zu 50 % der Flügelfläche, bei Ladentüren bis

70 % der Flügelfläche zulässig.
Unzulässig sind spiegelndes, farbiges, struk-
turiertes und gewölbtes Glas sowie Sprossen im

Scheibenzwischenraum und aufgesetzte Sprossen-

rahmen.

Türen und Tore sind aus Holz herzustellen.

Abweichend davon sind in nach 1945 errichteten

nicht denkmalgeschützten Gebäuden(Einzelkultur-

denkmale) weiterhin

« Metall oder eine Kombination aus Metall und Holz

zulässig, wenn die Profile selbst äußerlich in U-,

T- oder L-Form sichtbar sind oder durch aufge-
setzte Profile in der Rahmenansichtsfläche struk-

iuriert werden.
« auch Türen aus Kunststoff zulässig, wenn sie den

Anforderungen gemäß Abs. (3) und (4) entspre-

chen.

Für Garagentore in straßenseitigen Fassaden

sind neben Flügeltoren Dreh-, Schiebe-, Roll- und

Schwingtore zulässig, wenn durch Aufdoppelung
aus Holz eine symmetrische Gliederung in Füllun-
gen und Kassetten oder eine vertikale Struktur,

Rauten- oder Fischgrätenstruktur ausgeführt wird.
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§10
Rollläden und Fenstorklapplädon

(1) Rollläden sind an st€ßenseitigen Fassaden .ur
zulärsig, wenn ihre Kästen oder Blenden von
außen nicht sichlbar sind und das Fersterformat
mindestens im Verhältnis Breite zu Höhe von 1:'1,5
gewährleistet ist und die Prcportionen der Fenster-
gliederung nicht verändert werden.

Unzuläasig sind Rollläden an Schaufenstern und
Ladentüren (Bilder 46 und 47).

(2) FensieRlappläden an straßenseitigen Fassaden
sind nur aus Holz zulässig. lhre Flügel müssen
beidseitig der Fenster in gleicher Breite angeordnet
werden, wobei zwischen den Flügeln oin Abstand
von mindestens 10o, einzuhalten ist.

Se müssen zumindest an allen Fen6lem eine§
Geschosses und in einheitlicher Gestalfung ange-
ordnet werden.
Fensterklappläden sind durch Füllung, Kassettie-
rung odgr horizontal angeordnete Lamellenstäbe zu
gliedem (Bildor48 und 49).

§rl
Rollgitter und Ma.kisen

('1) Rollgitter sind nur an Schaufenstern und Ladenein-
gängen zulässig, wenn ihre Kästen oder Blendeh an
dor Fa§6ade nicht sichtbar sind.

(2) Sonnen- und l /etterschuts ist nur als bewegliche
Maftise in Pultform tiber Ladeneingängen und
Schaufenstern im Ed- oder Sockelgeschoss zuläs-
sig (Bilder 50 und 5'1).

(3) Markisen dürtun die Breite desjeweiligen Schaufen-
§gß oder der Ladentür um maximal 5 cm je Seite
überschreiten (8ild 50).
Unzulässlg sind durchgehende Markisen ilber
mehreren Schaufenstem.

(4)

(5)

Die Ausladung von Ma*isen darf maximal 1,5 m
betragen. Sie müssen eine lichte Durchgangshöhe
von mindestens 2,5 m überStraßen und Gehwegen
ge,lräh.leisten (Bild 51 ).

Als Material für Markisen sind nur textile Stoffe mit
matter Oberfl äche zulässig.
Unzulä3sig sind grelle und leuchtende Faöen.
Marldsen dürfen nicht als V\brbeträger genukt
werden. An den Vordekanten ist ein Schrifuug mit
der Firmen- oder Branchenbezeichnung zulässig.

Markisen düden Gesimse und andere Fassaden-
gliederungselemente nicht uberschneiden oder
(lberdecken.
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BILD 46

 

      
ZULÄSSIG
BEI NEUSALTENISTES KEIN PROBLEM DIE ROLLLÄDEN IMFENSTER-

STURZ ZU INTEGRIEREN. DAFÜR GIBT ES FERTIGTEILE.

BEIALTBAUTENKANNDERROLLADENIN EINERNACH HISTORISCHEM
VORBILD GEFERTIGTEN ÜBERDACHUNG VERSTECKT WERDEN.

BILD 47

  

 

UNZULÄSSIG
DAS EINFÜGEN VON ROLLADENKÄSTEN IN DIE FENSTERLEIBUNG
FÜHRTZUR VERÄNDERUNG DES FENSTERFORMATES. AUSSERDEM
WERDEN DIE PROPORTIGNEN IN DER GLIEDERUNG DES FENSTERS

GESTÖRT. EMPFINDLICH MRKT SICH AUCH DER AUGEN AUFGE-

SETZTE KASTENAUF DAS GESAMTBILD EINER FASSADEAUS

 

  

 

 El
ALS WETTER- UND SICHTSCHUTZ KÖNNEN FENSTERKLAPPLÄ-
DEN EINE GUTEALTERNATIVEZUM ROLLLADEN SEIN.
SIE SIND AUSSERDEMAKZEPTABLE GESTALTUNGSELEMENTE.

BILD 49

el 7] ZWEI ÜBLICHE FORMEN FÜR
| | | FENSTERKLAPPLÄDEN:
| IL) | EINGESTEMMTER LADEN MiT
| ; | LAMELLEN {LINKS} UND
8 | | |  KASSETTEN (RECHTS)

| i I)

l ja:

=! [|
JEWEILS SCHNITTUND ANSICHT

BILD 50 BILD 51
 

 
 

    
MARKISEN DÜRFEN DIE BREITE DES JEWEILIGEN SCHAUFEN-
STERS ODER DER LADENTÜR NUR MAXIMAL UM 5 GM JE SEITE
ÜBERSCHREITEN. SO ORDNEN SIE SICH DER ACHSENBEZO-
GENEN FASSADENGUIEDERUNG UNTER.
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(1)

(2)

N)

(2)

(4)

(5)

(6)

8 10
Rollläden und Fensterklappläden

Roliläden sind an straßenseitigen Fassaden nur
zulässig, wenn ihre Kästen oder Blenden von

außen nicht sichtbar sind und das Fensterformat

mindestens im Verhältnis Breite zu Höhe von 1:1,5

gewährleistet ist und die Proportionen der Fenster-

gliederung nicht verändert werden.

Unzulässig sind Rollläden an Schaufenstern und

Ladentüren (Bilder 46 und 47).

Fensterklappläden an straßenseitigen Fassaden

sind nur aus Holz zulässig. Ihre Flügel müssen

beidseitig der Fenster in gleicher Breite angeordnet

werden, wobei zwischen den Flügeln ein Abstand

von mindestens 10cm einzuhaltenist.

Sie müssen zumindest an allen Fenstern eines

Geschosses und in einheitlicher Gestaltung ange-

ordnet werden.

Fensterklappläden sind durch Füllung, Kassettie-

rung oder horizontal angeordnete Lamellenstäbe zu

gliedern (Bilder 48 und 49).

5 11

Rollgitter und Markisen

Roligitter sind nur an Schaufenstern und Ladenein-
gängen zulässig, wenn ihre Kästen oder Blenden an

der Fassade nicht sichtbar sind.

Sonnen- und Wetterschutz ist nur als bewegliche

Markise in Pultform über Ladeneingängen und
Schaufenstern im Erd- oder Sockelgeschoss zuläs-

sig (Bilder 50 und 51).

Markisen dürfen die Breite des jeweiligen Schaufen-

siers oder der Ladentür um maximal 5 cm je Seite
überschreiten (Bild 50).

Unzulässig sind durchgehende Markisen über
mehreren Schaufenstern.

Die Ausladung von Markisen darf maximal 1,5 m
betragen. Sie müssen eine lichte Durchgangshöhe

von mindestens 2,5 m überStraßen und Gehwegen

gewährleisten (Bild 51).

Als Material für Markisen sind nur textile Stoffe mit
matter Oberfläche zulässig.

Unzulässig sind grelle und leuchtende Farben.
Markisen dürfen nicht als Werbeträger genutzt

werden. An den Vorderkantenist ein Schriftzug mit

der Firmen- oder Branchenbezeichnungzulässig.

Markisen dürfen Gesimse und andere Fassaden-

gliederungselemente nicht überschneiden oder

überdecken.
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§12
Vordächer, Balkone, Loggien

Vordächer sind zuiässig, wenn sie aus pultdachför-
migen Scheiben aus Glas ode. anderen du.chsich-
ljqen farblosen und ebenen Materialien bestehen.
Auflagerkonsolen müssen senkecht zur li/bnd stehen.

Unzuläissig sind Einhausungen, Kragplatien, Bal-
dachine tJnd andoro aus Fassadon in den öffentli
chen Verkeh.s.aum aoskaagende Konst uktionen.

Balkone, Loggien und Wntergärten sind nur an
rückwärtigen von uffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht sichtbaren Hoffassaden zulässig.
(Bird 52)

§{3
Außentreppen

Treppen vor Hauseingängen, die vom öffentlichen
Ve*ehrsraum einsehbar sind, sind eus massiven
Blockstufen mit einer ungeschlitfenen Naturstein-
oberfäche oder aus Blockstufen in Werkstein her-
zustellen. Zulässig sind auch durchgehende Beläge
aus ungeschliffenem Natur- oder V\le*stein.
(Bird 53)

§14
EintdedungEn und Mauem

ln Straßen und Gassen, deren Vordeüausbebau-
ung sich an der Grenze zum öfentlichen Verkehrs-
raum befndet, sind Einfriedungen zum öffenüichen
Verkehrsraum als massive, mindestens 2,0 m und
maximal3,0 m hoh6 Mauern zulässig.

Einfdedungsmauem und Sliltzmauern sind in ihrer
Obemäche nüaus
. rauhem und ungeschliFenem Naturstein als ver-

fugles hemmerrechtes Schichten- od€r unvedug-
tes TrockenmaueMerk oder

. Ziegelmauerwe* mit glatt ausgeriebenem shuk-
lurlosen Pulz auszJfllhren-

Einfriedungsmauern dilfen nur mit Naturstein-
oder !\brksteinplatten oder Tonzjegeln abgedeckt

Unzulässig sind. unveeutzte oder unverkleidete Beton- und Zie-
gelmauem

. Eihfriedungen aus Sichtbeton§trukturelementen

. die Ve*leidung von Mauem mit Spaltklinkern,
Fliesen oder Elementen aus Kunst6tofi-

Für Eintiedungen von Gärten und Höfen an Stra-
ßen und Gassen, deren Bebauung überwiegendaus
Nebengebäuden besteht sowie an Vorgärten

(1)

\2)

(3)

{4)

(5)
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BILD 52

BALKONE, LOGGIEN UND WINTERGÄRTEN SIND NUR IM NICHT
NICHT EINSEHBAREN BEREICH MÖGLICH.

  

 

       
     

 

 

 
BILD 53

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR AUSFÜHRUNG VON
AUSSENTREFPEN MIT BLOCKSTUFEN AUS NATUR- ODER WERK-
STEIN.
DIE DAZUGEHÖRIGEN GELÄNDER KÖNNEN AUS HOLZ ODER
METALL GEFERTIGT WERDEN. SIE SIND JEDOGH EINFACH UND
SACHLICH ZU GESTALTEN.

   
j > Ä

I AhAAH Att Rx 2
 

 

           

|
f

|

|
I

|
|   F

BILD54 KLASSIZISMUS BILDS55 SPÄTKLASSIZISMUS
BIS GRÜNDERZEIT   

(1)

(2)

(1)

1)

(2)

8)

(4)

(5)

812

Vordächer, Balkone, Loggien

Vordächer sind zulässig, wenn sie aus pultdachför-

migen Scheiben aus Glas oder anderen durchsich-
tigen farblosen und ebenen Materialien bestehen.

Auflagerkonsolen müssen senkrecht zur Wand stehen.

Unzulässig sind Einhausungen, Kragplatten, Bal-

dachine und andere aus Fassaden in den öffentli-

chen Verkehrsraum auskragende Konstruktionen.

Balkone, Loggien und Wintergärten sind nur an

rückwärtigen von öffentlichen Verkehrsräumen aus

nicht sichtbaren Hoffassaden zulässig.

(Bild 52)

8 13

Außentreppen

Treppen vor Hauseingängen, die vom öffentlichen

Verkehrsraum einsehbar sind, sind aus massiven

Blockstufen mit einer ungeschliffenen Naturstein-

oberfläche oder aus Blockstufen in Werkstein her-

zustellen. Zulässig sind auch durchgehende Beläge

aus ungeschliffenemn Natur- oder Werkstein.

(Bild 53)

814
Einfriedungen und Mauern

In Straßen und Gassen, deren Vorderhausbebau-

ung sich an der Grenze zum öffentlichen Verkehrs-

raum befindet, sind Einfriedungen zum öffentlichen

Verkehrsraum als massive, mindestens 2,0 m und

maximal 3,0 m hohe Mauern zulässig.

Einfriedungsmauern und Stützmauern sind in ihrer
Oberfläche nur aus

« rauhem und ungeschliffenem Naturstein als ver-

fugtes hammerrechtes Schichten- oder unverfug-

tes Trockenmauerwerk oder

» Ziegelmauerwerk mit glatt ausgeriebenem struk-

turiosen Putz auszuführen.

Einfriedungsmauern dürfen nur mit Naturstein-

oder Werksteinplatten oder Tonziegeln abgedeckt

werden.

Unzulässig sind

« unverputzte oder unverkieidete Beton- und Zie-

gelmauern

» Einfriedungen aus Sichtbeton-Strukturelementen

° die Verkleidung von Mauern mit Spaltklinkern,
Fliesen oder Elementen aus Kunststoff.

Für Einfriedungen von Gärten und Höfen an Stra-

ßen und Gassen, deren Bebauung überwiegend aus

Nebengebäuden besteht sowie an Vorgärten
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(6)

(7J

(1)

l2t

(vgl. Abs. 1) sind auch

' Laubgohölzhecken sowie. Zäune aus Holz oder. Zäune aus Metall zulässig.

Holzzäune sind nur mit senkrecht stehenden. maxi-
mal 5 crn breiten Latten und geradem oberen Zaun-
feldabschluss hezu§ellen. Zwischen den Latten
sind Zwischenräume in Lattenbreite zu belässen.
Metallzäune sind mit verlikalen Skiben mit gleich-
mäßigem rechteckigen, quadratischem oderrundem
Querschnitt auszufflhren- Türen und Tore in Ein-
frjedungen sind in gleicherArt äuszuführen.
(Bilder 54 bis 57)

Bestehende Metällzäune aus der Zeit vor 1 945 ein-
schließlich ihrer T0ren und Tore sind in ihrer Gestal-
tung zu erhalten und instandzuseEen.

Unzulä33ig sind Jägetzäuoe, Eintriedungen aus
Flechtgittean, Maschendraht, rustikaien Metall- und
Holzäunen einschließlich ihrer Türen und T0.6
sowie Strukturclementen aus Beton.

§15
Vorgärten

Vorgä en 6ind gä.tneri96h zu gestaften. Sie dürfen
nicht als Abeits- oder Lagerflächen genutzl werden.

Vorhandenes Nafursloinpflastor ist auf Hofräumen
zu eftalten. F0r befesügte, einsehbare Flächen sind
Pflasterungen aus Kalkstein oder Betonsteihen mlt
kalksteinsichtigem Voßatzstein in rechteckigem
Forrnat zulä6sig-

§15
W€öeanlegan und War€nautomaton

Vverbeanlagen und deren Gestaftung sind mit der
Stadt Treffurt abarstimmen.

Werbeanlagen sind nur an Fassaden im Erdge-
schoss und jm Obergeschoss bis untefialb der Fen-
sterbdlsfu ngen zulässig.

Mehrere \ böeanlagen, Firmenschilderoder Schau-
kästen an einer Fassade für veEchiedene Untemeh-
men sind in einheitlicherArt und Größe anzubringen.

Werbeanlagen sind an dor Fassade als waage
rechte gemalte Schrifu{lge und Symbole sowie als
Einzelbuchstraben aus Metall, Stuck, Keramik, Glas
oder Holz oder als individuell gesEltete Ausleger
senk.echt zur Fassade zulässig.

Die Gesamlhöhe von Werbeanlagen in der Fassa-
denebene darf maximal0,T m, die Höhe von Schrift-
zügen und Symbolen maximal0,5 m befiagen.

(1)

(2)

(3)

(4)

vÖreÄNd UM ZÄUM 6IBf ES EN|CE
ALf STADI, HAIM9ÄC H IJC H I TI RAN DOEBI 4,
FoR DnS ERSCTET!,I6§a/@ EIES GRUIDSToC(S E8E rSO

asENzÄuEzuRElNF?]@uNc.
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BILDS5 ARTDECO

VORGÄRTEN UND ZÄUNE GIBT ES WENIGE IN DER TREFFURTER
ALTSTADT, HAUPTSÄCHLICH IM RANDGEBIET. DENNOCH SIND SIE
FÜR DAS ERSCHEINUNGSBILD EINES GRUNDSTÜCKS EBENSO
WICHTIG. VEREINZELT EXISITEREN NOCH EINIGE SEHR SCHÖNE
EISENZÄUNEZUR EINFRIEDUNG,

ANMIMNN
BILD 57

     
 

FÜR VORGARTENEINFRIEDUNGEN ISTAUCHDER TRADITIONELLE
HOLZSTAKETENZAUN GEEIGNET, MIT SEINER EINFACHEN KLAR
GEGLIEDERTEN FORM STELLTER IM STADTBILD EIN ZURÜCKHAL-
TENDES ELEMENT DAR.

  

(6)

(7)

(1)

(2)

1)

(2)

(9)

(4)

5)

(vgl. Abs. 1) sind auch

« Laubgehölzhecken sowie
» Zäune aus Holz oder

« Zäune aus Metall zulässig.

Holzzäune sind nur mit senkrecht stehenden, maxi-

mal 5 cm breiten Latten und geradem oberen Zaun-

feldabschluss herzustellen. Zwischen den Latten

sind Zwischenräume in Lattenbreite zu belassen.

Metalizäune sind mit vertikalen Stäben mit gleich-

mäßigem rechteckigen, quadratischem oder rundem

Querschnitt auszuführen. Türen und Tore in Ein-

friedungensind in gleicher Art auszuführen.
(Bilder 54 bis 57)

Bestehende Metallzäune aus derZeit vor 1945 ein-

schließlich ihrer Türen und Tore sind in ihrer Gestal-

tung zu erhalten und instandzusetzen.

Unzulässig sind Jägerzäune, Einfriedungen aus
Flechtgittern, Maschendraht, rustikalen Metall- und

Holzzäunen einschließlich ihrer Türen und Tore

sowie Strukturelementen aus Beton.

815

Vorgärten

Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. Sie dürfen
nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden.

Vorhandenes Natursteinpflaster ist auf Hofräumen

zu erhalten. Für befestigte, einsehbare Flächensind

Pflasterungen aus Kalkstein oder Betonsteinen mit

kalksteinsichtigem Vorsatzstein in rechteckigem
Formatzulässig.

816

Werbeanlagen und Warenautomaten

Werbeaniagen und deren Gestaltung sind mit der
Stadt Treffurt abzustimmen.

Werbeanlagen sind nur an Fassaden im Erdge-

schoss und im Obergeschossbis unterhalb der Fen-
sterbrüstungen zulässig.

Mehrere Werbeanlagen, Firmenschilder oder Schau-

kästen an einer Fassade für verschiedene Unterneh-

men sind in einheitlicher Art und Größe anzubringen.

Werbeanlagen sind an der Fassade als waage-
rechte gemalte Schriftzüge und Symbole sowie als

Einzelbuchstaben aus Metail, Stuck, Keramik, Glas

oder Holz oder als individuell gestaltete Ausleger

senkrecht zur Fassade zulässig.

Die Gesamthöhe von Werbeanlagen in der Fassa-

denebene darf maximal 0,7 m, die Höhe von Schrift-

zügen und Symbolen maximal 0,5 m betragen.



(6) Werbeausleger durfen ma)omal 1,0 m von der
Fassade auskragen- Sie müssen eine Durch_
gangshöhe von 2,25 m gewährleisten. Die An-
sichtsfläche des Auslegeß darf ma*mal 1,0 rn2

belragen.

(7) Werbeanlagen müssen einenAb§tand zum seit_

lichen Ende eines Gebäudes von mindestens
0,5 m und zu hervorstehenden Bauteilen wie
Gesimsen, Bekleidungen, Erkern von minde-
stens 0,25 m einhalien.

(8) Werbeanlagen dürfen Gliederungselemente
der Fassaden oicht oberschneiden oder ver-
decken. Vlbrbeanlagen benachbader Fassaden
diirfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit
vetbunden werden-

(9) Die Beleuchtung von Vlbrbeanlagen ist zuläs_

sig, wenn
a) vor die V\hnd gesetzte Einzelbuchstäben

hinlerleuchtet werden (Schattenschrift),

b) die Beschriflung und die Symbole durch
St.ahler von vorn angeleuchtet werden,

c) Zunffzeichen, Symbole, Symboltafe,n von
lverbeauslegem durch Strahler beidseitig
angoleuchtet werden.

(10) Un:ulä3319 sind:
a) senkechie Fahnen_ und Kletterschfiften,

b) kastenförmige Vveöeanlagen mit Schrift-
block oder mit Einzelbuchstaben,

c) Spannbänder, WeÖefahnen, Lichterkel-
ten und ähnliche bewegliche VGrteanla-
gen, mit Ausnahme bei VeMendung fur
kurzfristige Sonderveranslaftungen für die
VoMeihnachtszeit sowie im Rahmen von
Ve€nstaltungen alädtischer Bedeutung wie
Stadtfeste und Umziige,

d) greltleuchtende, blinkende, nichtblendfreie
und bewegliche Welbeanlagen

€) Weßeanlagen außerhälb de6 Ortes der Lei_

§tung,

f) Werbeanlagen auf Dachflächen, Straßen_'

Gehweg- und Platzbelägen,

g) l ßöeanlagen an Tülen, Toren, FenslBr-
läden und tragenden oder die Gestaltung
prägenden Bauteilen wie StilCen, Pfeiler'
Erker, Lisenen, Gesimse und Schmuckele_
mente,

h) V\rerbeanlagen an Einf edungen und in Vor-
gärtea sowie an Ruhebänken und Papier_

körben,

i) \ lerbeanlagen an Brandwänden,

j) werbeanlagen auf öffentlichen Grünflä-
chen. an 8äumen und Baumgruppen.

Automaten sind nur in Haus- und Ladeneingän-
gen und Hofeinfah rten anzubringen.
Unzoläs6ig isl mehr als ein Automat je Grund-
stück. lhre Ansichtsfläche dal{ maximal 0,8 m'1

und ihrc Tiefe maximal 0,25 m betragen-

§17
Abweichungen

Abweichungen von den Vor§chriften die§er sat_

zung können gemäß § 66Abs. 1 und 3 derThü'
ringer Bauoadnung zugelassen werden.

Die Zulassung von Abweichungen ist gemäß

§ 66 Abs. 2 der Thüringer Bauordnung schrift-
,ich zu beantragen und zu begründen-

lst ftir eine baulicheAnlage sowie endere Anla_
gen oder Einrichtungen eineAbweichung erfor-
derlich, so entscheidet gemäß § 66 Abs. 3 der
Thilringer Bauordnung bei verfahrensfreien
Bauvoüaben die Gemeinde. lm Ubrigen lässt

die Bauaufsichbbehörde Abweichungen zu.

§ l8
Odn ungsrrridrigkeiton

Ordnungswidrig nach § 86 Abs. 'l NL 1 der
Thüringer Bauordtung handelt, wer voßä?lich
oder fährlässig:

entgegen § 2 Abs. 2 und 3 sein Vortaben nicht
genehmigen lässt und damit keine Zustimmung
besitzt;
entgegen § 3 Abs. 1 die zum Zeilpunkt des
lnklafüretens der SaEung vofiandene Pazel_
lierung in der Gebäude- oder Fassadenstrul(ur
nicht äblesbar macht;
entgegen § 3 Abs. 2 die zum Zeitpunl( des

lnkrafttretens der Satzung bestehende Firstrich-
tung nicht beibehält b2w. wiedefiersiellt oder
bei Bobauung unbebauter Grundstücke die

Firstrichfung der benachbarten Gebäude nicht

aufnimmt;
entgegen § 3 Abs. 3 Träufgassen oder sonstige
Gebäudezwischendume nicht €rhält oder sie

straßenseitig nicht bis zu einer Höhe von 2 m
mit Holäüren oder Metallg'ftem in vertik€ler
Gliederung schließt;
entgegen § 4 Abs. 1 andere Dächer al§ Saftel-

oder Mansarddächer erichtet oder die in SaE 2

und Saä 3 angegebenen Dachneigungen nicht

einhält. Das gilt insbesondere für von öffentli-
chen Ve.kehrsflächen einsehbare Flachdächet
entgegen § 4 Abs. 3 zur Dacheindeckung andere
Materialien als gebrannte Tonziegel in einem
nicht glänzenden, natürlichen Rottonvelwendet;

(11)

\2)

{3)

(1)

1_

2.

6

(1)

4_
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(6)

(N

(8)

(9)

(10)

  

Werbeausleger dürfen maximal 1,0 m von der

Fassade auskragen. Sie müssen eine Durch-

gangshöhe von 2,25 m gewährleisten. Die An-

sichtsfläche des Auslegers darf maximal 1,0 m?

betragen.

Werbeanlagen müsseneinen Abstand zumseit-

lichen Ende eines Gebäudes von mindestens

0,5 m und zu hervorstehenden Bauteilen wie

Gesimsen, Bekleidungen, Erkern von minde-

stens 0,25 m einhalten.

Werbeanlagen dürfen Gliederungselemente

der Fassaden nicht überschneiden oder ver-

decken. Werbeanlagen benachbarter Fassaden

dürfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit

verbunden werden.

Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist zuläs-

sig, wenn

a) vor die Wand gesetzte Einzelbuchstaben
hinterleuchtet werden (Schattenschrift),

b) die Beschriftung und die Symbole durch
Strahler von vorn angeleuchtet werden,

c) Zunftzeichen, Symbole, Symboltafeln von

Werbeauslegern durch Strahler beidseitig
angeleuchtet werden.

Unzulässig sind:
a) senkrechte Fahnen- und Kietterschriften,

b) kastenförmige Werbeanlagen mit Schrift-

block oder mit Einzelbuchstaben,

c) Spannbänder, Werbefahnen, Lichterket-

ten und ähnliche bewegliche Werbeanla-
gen, mit Ausnahme bei Verwendung für
kurzfristige Sonderveranstaltungen für die

Vorweihnachtszeit sowie im Rahmen von

Veranstaltungen städtischer Bedeutung wie

Stadtfeste und Umzüge,

d) grellleuchtende, blinkende, nicht blendfreie
und bewegliche Werbeanlagen

e) Werbeanlagen außerhalb des Ortes der Lei-

stung,

f} Werbeanlagen auf Dachflächen, Straßen-,

Gehweg- und Platzbelägen,

g) Werbeanlagen an Türen, Toren, Fenster-

läden und tragenden oder die Gestaltung
prägenden Bauteilen wie Stützen, Pfeiler,
Erker, Lisenen, Gesimse und Schmuckele-

mente,

h) Werbeanlagenan Einfriedungen undin Vor-

gärten sowie an Ruhebänken und Papier-

körben,

i) Werbeanlagen an Brandwänden,

j) Werbeanlagen auf öffentlichen Grünflä-

chen, an Bäumen und Baumgruppen.

(11) Automaten sind nur in Haus- und Ladeneingän-

1)

(2)

(3)

m

gen und Hofeinfahrten anzubringen.
Unzulässig ist mehr als ein Automatje Grund-

stück. Ihre Ansichtsfläche darf maximal 0,8 m?

und ihre Tiefe maximal 0,25 m betragen.

817
Abweichungen

Abweichungen von den Vorschriften dieser Sat-

zung können gemäß $ 66 Abs. 1 und 3 der Thü-

ringer Bauordnung zugelassen werden.

Die Zulassung von Abweichungen ist gemäß

8 66 Abs. 2 der Thüringer Bauordnungschrift-

lich zu beantragen und zu begründen.

Ist für eine bauliche Anlage sowie andere Anla-

gen oder Einrichtungen eine Abweichung erfor-

derlich, so entscheidet gemäß 8& 66 Abs. 3 der

Thüringer Bauordnung bei verfahrensfreien

Bauvorhaben die Gemeinde. Im Übrigen lässt

die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen zu.

818
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach $ 86 Abs. 1 Nr. 1 der

Thüringer Bauordnunghandelt, wer vorsätzlich

oderfahrlässig:

entgegen $ 2 Abs. 2 und 3 sein Vorhaben nicht

genehmigenlässt und damit keine Zustimmung

besitzt;

entgegen $ 3 Abs. 1 die zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens der Satzung vorhandene Parzel-

lierung in der Gebäude- oder Fassadenstruktur

nicht ablesbar macht;

entgegen $ 3 Abs. 2 die zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens der Satzung bestehendeFirstrich-

tung nicht beibehält bzw. wiederherstellt oder

bei Bebauung unbebauter Grundstücke die

Firstrichtung der benachbarten Gebäude nicht

aufnimmt;

entgegen $ 3 Abs. 3 Traufgassen oder sonstige

Gebäudezwischenräume nicht erhält oder sie

straßenseitig nicht bis zu einer Höhe von 2 m

mit Hoiztüren oder Metallgittern in vertikaler

Gliederung schließt;

entgegen $ 4 Abs. 1 andere Dächerals Sattel-

oder Mansarddächererrichtet oderdie in Satz 2

und Satz 3 angegebenen Dachneigungennicht

einhält. Das gilt insbesondere für von öffentli-

chen Verkehrsflächen einsehbare Flachdächer.

entgegen $ 4Abs. 3 zur Dacheindeckung andere

Materialien als gebrannte Tonziegel in einem

nicht glänzenden, natürlichen Rotton verwendet;
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26.10.

29.

7

8.

9.

11.

18

24

25.

31.

32.

entgegen § 4 Abs. 4 die angegebenen Höhen-
unterschiede von Traufen oder Firsten benach-
barter Gebäude nicht einhält;
entgegen § 4 Abs- 5 die Fißte von hofseitigen
Anbauten oder Nebengebäuden nicht unteahalb
des Firstes des Hauptgebäudes anordnet;
entgegen § 4 Abs. 6 Dachtraufen nicht äls Dach-
kästen in den vorgegebenen liefen und Höhen
ausbildeti
entgegen § 4Abs. 7 Ortgänge an Gebäudegie.
beln nicht mit Zahnleisten oder Wndbrettem
ausflihrt oder Wndbretter mit anderen Materi-
alien als Zinkblech oder Natursohiefer abdecK
bzw. verldeidet (z.B- mit Ortgangziegeln);
entgegen § 5 Abs. 1 Dachaufuauten nicht als
Satteldach- oder Schleppgaupen oder als
Zwerchhäuser eriehtet oder von den vorgege-
benen Dachneigungen abweicht;
entgegen § 5 Abs. 2 Gaupen nicht gegenüber
der Fassade zurücksetst oder den oberen
Ansatz der Gaupe nid{ unterhalb des Dachfir-
§tes anordnet;
entgegen § 5 Abs. 3 die vorgegebenen Gaupen-
b.eiten oder Traufhöhen nicht einhält;
entgegen § 5 Abs. 4 Dachgaupen oder Zwerch-
häuser mit6iner größeren Gesamtbreite als l/2
der zugehörigen Dachlänge e.richteq
entgegen § 54b6. 5 dio vorgegebenen Mindesl
abstände zwaschen Dachgaupen oder Zwerch-
häuser oder ar den Hausgiebeln nicht einhält;
entgegen § sAbs.6 und 7 bei Dachgaupen
oder Zwerchhäusern andee als die vorgege-
benen oder sogar unzulässige Materialien für
Seiten- oder Fronmächen veMendet,'
entgegen § 5 Abs. 8 Odgänge oder TEufen von
Dachgaupen oder Zwerchhäusem gräßer als
1 5 cm tief oder 1 5 cm hoch ausfiihrt;
entgegen § 5 Abs. I Ongänge von Gaupen
oder Zwerchhä{rsern nicl( mit Zahnleisten oder
lMndb.ettem ausfuhrt oder Wndbretter mit
anderen Materiälien als Zinkblech oder Natur-
schiefer abdockt bzw verkleidet (2.8. mit Ort-
gangziegeln);
entgegen § 5 Abs- '10 Giebeldroiecke voh Sat-
teldachgaupen oder Zwerchhäusem nicht mit
profilierten Schäg- und Horizontalge§imsen
betont;
entgegen § 5 Abs. '1 2 Dachflächenfenster, Ober-
lichter, Sonnenkollektoren oder Pholovoltailan-
lagen auf von öffentlichen Verkehrsdiumen aus
eriebbaren Dachfl ächen erichtet;
entgegen § 5 Abs. 13 Dacheinschnitte für
Balkone, Logglen oder Tearassen an von
öIfentlichen Verkehrsräumen aus e.lebbaren
Dachflächen enichtet;
entgegen § 5 Abs. 14 Sc$ornsteine nicht in
Firstnähe aus dem Dach fohn oder sie nicht in
verfugtem SichtrnaueMe* oder Zinkblech aus-
führt;
en§egen § 5 Abs. 14 Edelstahlschomsteine vor
der Fassade insialliert und diese vom ö'ffentli-

chen Raum aus eiasehbarsind;
entgegen § 5 Abs. 15 Dachauieauten wie Auf-
zugsanlagen, Rundfunk- und Fernsehemp-
fangsanlagen oder Satellitenantennen an von
öffentli6hen Ved(ehrsräumen aus erlebbaren
Dachflächen anordnet;
entgegen § 5 Abs. '16 Wndkraflanlagen so
anordnet, dass sie von öfentlichen Vetkehrs-
räumen aus erlebbarsind:
entgegen § 5 Abs. '17 Dachrinnen, Falkohre
und Schneefänqe n icht ein heitlich ausZink oder
Kupfer anb.ingt oder Dachrinnen nicht ho.izon-
lalverlegt oder Falkoh.e nicht senkrecht verlegt
oder Schneeiänge nicht als Gitter ausführt;
entgegen § 8Abs. 1 Fassaden nicht mit einem
klar ablesbaren Gliederurgsparzip mit den i1
Sab 2 und 3 genannten Mitteln gestraltet;

entgegen § 6 Abs. 2 Fassaden nicht m,t pla-

stisch hervortretenden proilierten Gesimsen
und Fensterumrahmungen (Holzbekleidungen,
Faschen, Profile oder Gewände) gliedert;
entgegen § 6 Abs. 3 ursprünglich an Fassaden
vorhanden gewesene Gliederungselemente
gemäß § 6 Abs. 2 wie Gesimse, Fenslerum-
rahmungen (Holzbekleidungen, Faschen, Pro-
file oder Gewände), Lisenen, Brüstungsspiegel
oder Fensterüberdachungen (als Architrav oder
Tympanon) ber lnstandsetzungs- und lvlodemi-
sierungsmaßnahmen nicht wieder herstellt;
entqegen § 6 Abs. 4 an Fassaden vorhandene
Gliederungselemente wie Gesimse, Fenster-
umrahmungen (Holzbekleidungen, Faschen,
Profile oder Gewände), Fensteniberdachun-
gen, Lisenen, BrÜstungsspiegel oder Vee ienrn-
gen nicht erhält oder instand seEt;
entgegen §6Abs.5 Sockel nicht gegenüber der
Fassadenfläche plaslisch äbseEt ode. die wei-
teren Vorgaben desAbs. 5 nichteinhält;
entgegen § 6 Abs. 6 Sockelgeschosse nichl
deutlich gegenÜber der Hauptfassadenfiäche
plastisch absetst oder die weiteren Vorgaben
des Abs. 6 nicht einhält:
entgegen § 6 Abs. 7 Außenwandflächen der
Hauptfassede nichi mineralisch, glatt ausgerie-
ben oder gleichmäßig feinkörnig ohne ZusaE-
strukturen verpudl;
entgegen § 6 Abs. I volnandenes Sichtfach-
werk ni6ht erhäli oder dieses verputzt oder ver-
kleidet
entgegen § 6Abs. I bestehende Klinkedasaa-
den odor freiliegende Elemente von Sichtfach-
werk beseitigt oder überdecK;
entgegen § 6 Abs- '10 Gliederungselemente
wie Gesamse, Fensteaumrahmungen, Fenster-
überdachungen, Lisenen, Brüstungsspaegel
oder Vezierungen aus einem anderen Mate-
rial als Naturstein, Pulz oder Holz ausführt
oder verschiedene Matenalien kombiniert oder
Gliederungselemente nicht farlclich von den
Fassadenflächen abselzi:

27.

28
12.

30.

13

14-

15.

16.

17.

18.

19

34

35.

24.

21.

22.

36.

10.

11.

12.

13.

id.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

18

entgegen $ 4 Abs. 4 die angegebenen Höhen-

unterschiede von Traufen oder Firsten benach-

barter Gebäudenicht einhält;

entgegen $ 4 Abs. 5 die Firste von hofseitigen

Anbauten oder Nebengebäudennicht unterhalb

des Firstes des Hauptgebäudes anordnet;

entgegen $ 4 Abs. 6 Dachtraufen nicht als Dach-
kästen in den vorgegebenenTiefen und Höhen

ausbildet;

entgegen $ 4 Abs. 7 Ortgänge an Gebäudegie-

beln nicht mit Zahnleisten oder Windbrettern

ausführt oder Windbretter mit anderen Materi-
alien als Zinkblech oder Naturschiefer abdeckt
bzw. verkleidet (z.B. mit Ortgangziegeln);

entgegen 8 5 Abs. 1 Dachaufbauten nicht als

Satteldach- oder Schleppgaupen oder als
Zwerchhäusererrichtet oder von den vorgege-

benen Dachneigungen abweicht;

entgegen $ 5 Abs. 2 Gaupen nicht gegenüber

der Fassade zurücksetzt oder den oberen

Ansatz der Gaupe nicht unterhalb des Dachfir-

sites anordnet;

entgegen $ 5 Abs. 3 die vorgegebenen Gaupen-
breiten oder Traufhöhen nicht einhäft;

entgegen $ 5 Abs. 4 Dachgaupen oder Zwerch-

häuser mit einer größeren Gesamtbreite als 1/2

der zugehörigen Dachlänge errichtet;

entgegen $ 5 Abs. 5 die vorgegebenen Mindest-

abstände zwischen Dachgaupen oder Zwerch-

häuser oder zu den Hausgiebeln nicht einhält;

entgegen 8 5 Abs. 6 und 7 bei Dachgaupen

oder Zwerchhäusern andere als die vorgege-
benen oder sogar unzulässige Materialien für

Seiten- oder Fronfflächen verwendet;

entgegen $ 5 Abs. 8 Ortgänge oder Traufen von

Dachgaupen oder Zwerchhäusern größer als

15 em tief oder 15 cm hoch ausführt;

entgegen $ 5 Abs. 9 Ortgänge von Gaupen

oder Zwerchhäusern nicht mit Zahnleisten oder

Windbrettern ausführt oder Windbretter mit

anderen Materialien als Zinkblech oder Natur-
schiefer abdeckt bzw. verkleidet (z.B. mit Ort-

gangziegeln);

entgegen 8 5 Abs. 10 Giebeldreiecke von Sat-

teldachgaupen oder Zwerchhäusern nicht mit

profilierten Schräg- und Horizontalgesimsen

betont;

entgegen $ 5 Abs. 12 Dachflächenfenster, Ober-

lichter, Sonnenkollektoren oder Photovoltaikan-

lagen auf von öffentlichen Verkehrsräumen aus

erlebbaren Dachflächenerrichtet;

entgegen $ 5 Abs. 13 Dacheinschnitte für
Balkone, Loggien oder Terrassen an von
öffentlichen Verkehrsräumen aus erlebbaren

Dachflächenerrichtet;

entgegen $ 5 Abs. 14 Schornsteine nicht in
Firstnähe aus dem Dach führt oder sie nicht in

verfugtem Sichtmauerwerk oder Zinkblech aus-

führt;

entgegen $ 5 Abs. 14 Edelstahlschomsteine vor

der Fassade installiert und diese vom öffentli-

24.

28.

26.

27.

28.

29.

S0.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

chen Raum aus einsehbarsind;

entgegen $ 5 Abs. 15 Dachaufbauten wie Auf-
zugsanlagen, Rundfunk- und Fernsehemp-

fangsanlagen oder Satellitenantennen an von

öffentlichen Verkehrsräumen aus erlebbaren

Dachflächen anordnet;

entgegen $ 5 Abs. 16 Windkraftanlagen so

anordnet, dass sie von öffentlichen Verkehrs-

räumen aus erlebbar sind;

entgegen $ 5 Abs. 17 Dachrinnen, Fallrohre

und Schneefängenicht einheitlich aus Zink oder
Kupfer anbringt oder Dachrinnen nicht horizon-

tal verlegt oder Fallrohre nicht senkrecht verlegt
oder Schneefängenicht als Gitter ausführt;

entgegen $ 6 Abs. 1 Fassaden nicht mit einem
klar ablesbaren Gliederungsprinzip mit den in
Satz 2 und 3 genannten Mitteln gestaltet;
entgegen 8 6 Abs. 2 Fassaden nicht mit pla-
stisch hervortretenden profilierten Gesimsen

und Fensterumrahmungen (Holzbekleidungen,
Faschen,Profile oder Gewände)gliedert;
entgegen 8 6 Abs. 3 ursprünglich an Fassaden

vorhanden gewesene Giliederungselemente

gemäß & 6 Abs. 2 wie Gesimse, Fensterum-

rahmungen (Holzbekleidungen, Faschen, Pro-

file oder Gewände), Lisenen, Brüstungsspiegel
oder Fensterüberdachungen(als Architrav oder
Tympanon)bei Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen nicht wiederherstellt;

entgegen 8 6 Abs. 4 an Fassaden vorhandene

Gliederungselemente wie Gesimse, Fenster-

umrahmungen (Holzbekleidungen, Faschen,
Profile oder Gewände), Fensterüberdachun-

gen, Lisenen, Brüstungsspiegel oder Verzierun-

gennicht erhält oder instand setzt;

entgegen 8 6Abs. 5 Sockel nicht gegenüber der

Fassadenfläche plastisch absetzt oder die wei-

teren Vorgaben des Abs. 5 nicht einhält;

entgegen $ 6 Abs. 6 Sockelgeschosse nicht
deutlich gegenüber der Hauptfassadenfläche

plastisch absetzt oder die weiteren Vorgaben
des Abs. 6 nicht einhält;

entgegen & 6 Abs. 7 Außenwandflächen der

Hauptfassade nicht mineralisch, glatt ausgerie-

ben oder gleichmäßig feinkörnig ohne Zusatz-

strukturen verputzt;

entgegen $ 6 Abs. 8 vorhandenes Sichtfach-

werk nicht erhält oder dieses verputzt oder ver-

kleidet

entgegen $ 6 Abs. 9 bestehende Klinkerfassa-
den oderfreiliegende Elemente von Sichtfach-

werk beseitigt oder überdeckt;

enigegen $ 6 Abs. 10 Gliederungselemente
wie Gesimse, Fensterumrahmungen, Fenster-

überdachungen, Lisenen, Brüstungsspiegel
oder Verzierungen aus einem anderen Mate-
rial als Naturstein, Putz oder Holz ausführt
oder verschiedene Materialien kombiniert oder
Gliederungselemente nicht farblich von den

Fassadenflächen absetzt;



40.

37.

41.

5,4-.39.

56.

57_

58.

42.

60.

61.

44.

64-

65.

48.

49.

entgegen § 6Abs. 11 die in § 6Abs. 10 genann-
ten Gliederungselemente aus Puts nicht glatt
ausgerieben ausführt oder für den Putz von
Sockeln oder Sockelgeschossen keinen PUE
mit einer feinercn Kömung als für die Fassa-
denfläche venMendet;
entgegen § 6 Abs. 12 bei Gliederungselemen-
ten aus Holz sichtbare oder imitierte Holzmase-
rungen ausfÜhrt oder keine deckenden Farben

entgegen § 6 Abs. 13 Eauteile von wissen-
schaftlicher, künstlerische( handwerklicher
oder heimatgeschichtlicher Bedeutung wie
Hausmarken, \ hppen, Gedenkhfeln, Sku,ptu-
ren, Sonnenuhren oderl /etterfahnen von ihrem
Standorl entfernt;
entgegen § 6Abs. 14 S. '1 Gebäudegiebel ode.
Fassaden zu Traufgassen m( anderen Maleri-
alien als Tonziegel in einem nicht glänzenden
Rotton oder Holz als vedikale Veßchalung oder
Naturschiefer verkleidet
entgegen § 6 Abs. 14 S. 2 zur G,iederung der
Flä6he nach § 6 Abs. 14 S. I koine Gesimse
anordnet oder bei Verzicht auf Ge6imse das
Erdgeschoss nicht verpuEt
entgegen § 6 Abs. '15 an Fachwerkfassaden
ohne Außendämmung (fachwerksichtig, ve.-
putzt oder verkleidet) Fenster nic*rt fassaden-
bündig einbaut (atso Fenster mit Leibungstiefe
e,nfügt);
entgegen § 6 Abs. 16 beim Dämmen einer
Fachwerkaußenwand neue oder aufqoarbeitete
Fenste. nicht fassadenbündig in der neuen Fas-
sadenebene einbaut (Ausnahmen SaE 2 und 3
beachten);
entgegen § 6 Abs- 16 beim Dämmen einer
Fachwed.€ußenwand voftandene Gliede.
rungselemonte nicht wieder vor der neuen Fas-
sadenebene befestigt;
entgegen § 6 Abs. 17 an Fassaden Faohwer-
kimitationen aus Holz oder anderen Materialien
anb.ingt;
entgegon § 6 Abs. 'l 8 an Fassaden Verklaidun-
gen au§ Kunststoff, zementgebundeten oder
keramische Platten, Spaltklinker oder Metall
(mit Ausnahme von geprägten Zinkblechschin-
deln) anbringt;
entgogen § 6 Abs. 19 die Farbgestaltung von
Fassaden nicht mit der Sladt Trefr.r( abstimmt;
entgegen § 6 Abs. 19 Gliederungs- oder Gestal-
tungselemente hicht von der Fassadenhaupmä-
cha farblich absetä:
enlgegen § 6 Abs. 19 bei der Farbgostaltung
von Fessaden nicht die zulässigen Farbtöne
einhält oder unzulässige Farben und Anstriche

Pfeiler in stehende Öffnungsformate umwandelt
oder die Fenster symmetrisch vertikal gliedert;
en€egen § 7 Abs. 3 in quadEtischen oder
annähernd quadratischen FensteröAnungen
.ticht Fenster mit mindestens einer senkrechten
Teilung einbaut;
enEegen § 7 Ab§. 4 Fenster bei einer lichten
Rohbaubreite von mehr als 0.90 m oder bei
einer lichten Rohbauhöhe von mehr ais 1.30 m
einflügelig ausbildet;
entgegen § 7 Abs. 5 bei Fensteröfnungen mit
einer lichten Höhe von 1,25 - 1,30 m die Fen-
ster nicht entsprechend den Anforderungen des
Abs. 5 gliedert;
en€egen § 7 Abs. 6 bei FensterÖffnungen mit
einer lichten Höhe von weniger als 1,25 m die
Notwendigkeit der Flügelteilung nicht nach der
Öfinungsbreite be6timmtl
entgegon § 7 Abs. 6 bei Fensteröfnungen mit
einer lichten Breite zwischen 0,70 und 0,90 m
die Fensler nicht mit einea mitirg aenkrechten
glasteitenden Sprosse gliederti
entgegen § 7 Abs. 7 die horizontale Kämpfe.-
sprosse nicht mit einer Breite zwischen 9,5 bis
16 cm (gemessen von Glas zu Glas) ode. ohne
Kimpferprofl (aüch bei glasteilenden Kämpfer-
sprossen) ausführt;
entgegen § 7 Abs. 7 die vefikalo Stulpsprosse
nicht mit einer Breite zlrischen 6.5 und 'r1 ctn
(geme6sen von Glas zu Glas) oder ohne pro-
filierte Schlaqleisle (auch bei glasteilenden

Stulpsprossen) ausführq
entgegen § 7 Abs. 8 bei kreurörmiger Spros-
sung ohne Flügelteilung die senkrechte Sprosse
kleiner oder genauso breit wie die waagerechte
Sprosse ausbildet;
entgegen § 7Abs. I RegenschuEschienen bei
Fenstem, die vom ö'ffentlichen Velkehrsraum
aus einsehbar sind, nicht mit wetterschenkelar-
tigen Proilen verKeidet:
entgegen § 7 Abs. 10 Gliederungselemente
wie Sprossen im Scheibenzwischenräum von
lsoliergläsem oder an separaten, aufgesetzten
(von Fensterflügeln entfembaren) Rahmen aus-
führt;
entgegen § 7 Abs. 11 S. 1 an einer Fassade
mehrere Materialien für Fenster verwendet
en(gegen § 7Abs. 1'1 S. 2 und 3 für Fenste(ah-
men andere Materialien als Holz verwendet, es
sei denn, es handeft sich um nach '1945 enich-
tete nicht denkrnalgeschübte Gebäude (Einzel-
kulturdenkmal; § 7Abs. 11 S. 4 zur Gliederung
beachten);
entgegen § 7 Abs. 12 Fenster nicht mit tarblo-
6em Flachglas verglasi oder spiegelnde far-
bige, struldurierte oder gewölbte G,äser oder
Glasbausteine verwendet;
entoegen § I Abs.l Schaufenster in Oberge-
schossen anordnet
entgegen § I Abs. 2 Schaufenster oder Laden-
türen nicht in axialem Bezug auf Fenster und

45.

verwendet;
50. entgegen § 7 Abs. 1 Fenster nicht in einem

rechteckigen Foma! da6 höher als breit ist,
au§führt;

51. entgegen § 7 Abs. 2 Fenster, die breiter als
hoch sind, nicht durch mindestens 12 cm breite
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

a7.

48.

49.

50.

51.

entgegen $ 6 Abs. 11 die in $6 Abs. 10 genann-

ten Gliederungselemente aus Putz nicht glatt

ausgerieben ausführt oder für den Putz von
Sockeln oder Sockelgeschossen keinen Putz

mit einer feineren Körnung als für die Fassa-

denfläche verwendet;

entgegen $ 6 Abs. 12 bei Gliederungselemen-

ten aus Holz sichtbare oderimitierte Holzmase-
rungen ausführt oder keine deckenden Farben
verwendet;

entgegen $ 6 Abs. 13 Bauteile von wissen-

schaftlicher, künstlerischer, handwerklicher

oder heimatgeschichtlicher Bedeutung wie

Hausmarken, Wappen, Gedenktafeln, Skulptu-

ren, Sonnenuhren oder Wetterfahnen von ihrem
Standort entfernt;

entgegen $ 6 Abs. 14 S. 1 Gebäudegiebel oder
Fassaden zu Traufgassen mit anderen Materi-
alien als Tonziegel in einem nicht glänzenden

Rotton oder Holz als vertikale Verschalung oder

Naturschiefer verkleidet;

entgegen $ 6 Abs. 14 S. 2 zur Gliederung der
Fläche nach $ 6 Abs. 14 S. 1 keine Gesimse
anordnet oder bei Verzicht auf Gesimse das
Erdgeschoss nicht verputzt;

entgegen $ 6 Abs. 15 an Fachwerkfassaden

ohne Außendämmung (fachwerksichtig, ver-

putzt oder verkleidet) Fenster nicht fassaden-

bündig einbaut (also Fenster mit Leibungstiefe

einfügt);
entgegen $ 6 Abs. 16 beim Dämmen einer
Fachwerkaußenwand neue oder aufgearbeitete

Fenster nicht fassadenbündig in der neuen Fas-

sadenebene einbaut (Ausnahmen Satz 2 und 3

beachten);

entgegen $ 6 Abs. 16 beim Dämmen einer
Fachwerkaußenwand vorhandene Gliede-

rungselemente nicht wieder vor der neuen Fas-

sadenebene befestigt;

entgegen $ 6 Abs. 17 an Fassaden Fachwer-

kimitationen aus Holz oder anderen Materialien

anbringt;
entgegen $ 6 Abs. 18 an Fassaden Verkleidun-

gen aus Kunststoff, zementgebundenen oder

keramische Platten, Spaltklinker oder Metall

{mit Ausnahme von geprägten Zinkblechschin-

deln) anbringt;

entgegen $ 6 Abs. 19 die Farbgestaltung von

Fassadennicht mit der Stadt Treffurt abstimmt;
entgegen $ 6 Abs. 19 Gliederungs- oder Gestal-
tungselemente nicht von der Fassadenhauptflä-

chefarblich absetzt;

entgegen & 6 Abs. 19 bei der Farbgestaltung

von Fassaden nicht die zulässigen Farbtöne

einhält oder unzulässige Farben und Änstriche
verwendet;
entgegen $ 7 Abs. 1 Fenster nicht in einem

rechteckigen Format, das höher als breit ist,

ausführt;

entgegen & 7 Abs. 2 Fenster, die breiter als
hoch sind, nicht durch mindestens 12 cm breite

52.

93.

55.

56.

67.

58.

58.

60.

61.

82.

63.

64.

65.

66.

 

Pfeiler in stehende Öffnungsformate umwandeit

oder die Fenster symmetrisch vertikai gliedert;
entgegen & 7 Abs. 3 in quadratischen oder
annähernd quadratischen Fensteröffnungen
nicht Fenster mit mindestens einer senkrechten

Teilung einbaut;

entgegen $ 7 Abs. 4 Fenster bei einerlichten

Rohbaubreite von mehr als 0,90 m oder bei

einer lichten Rohbauhöhe von mehrals 1,30 m

einflügelig ausbildet;
entgegen $ 7 Abs. 5 bei Fensteröffnungen mit

einerlichten Höhe von 1,25 — 1,30 m die Fen-

ster nicht entsprechend den Anforderungen des
Abs. 5 gliedert;
entgegen $ 7 Abs. 6 bei Fensteröffnungen mit
einer lichten Höhe von weniger als 1,25 m die
Notwendigkeit der Flügelteilung nicht nach der
Öffnungsbreite bestimmt;
entgegen $ 7 Abs. 6 bei Fensteröffnungen mit

einerlichten Breite zwischen 0,70 und 0,90 m

die Fenster nicht mit einer mittig senkrechten
glasteilenden Sprossegliedert;

entgegen $ 7 Abs. 7 die horizontale Kämpfer-

sprosse nicht mit einer Breite zwischen 9,5 bis

16 cm (gemessen von Glas zu Glas) oder ohne

Kämpferprofil (auch bei glasteilenden Kämpfer-

sprossen) ausführt;

entgegen $ 7 Abs. 7 die vertikale Stulpsprosse
nicht mit einer Breite zwischen 6,5 und 11 cm
(gemessen von Glas zu Glas) oder ohne pro-

fiierte Schlagleiste (auch bei glasteilenden
Stulpsprossen} ausführt;
entgegen 8 7 Abs. 8 bei kreuzförmiger Spros-

sung ohneFlügelteilung die senkrechte Sprosse

kleiner oder genauso breit wie die waagerechte

Sprosse ausbildet;

entgegen & 7 Abs. 9 Regenschutzschienenbei
Fenstern, die vom öffentlichen Verkehrsraum

aus einsehbar sind, nicht mit wetterschenkelar-
tigen Profilen verkleidet;

entgegen $ 7 Abs. 10 Gliederungselemente

wie Sprossen im Scheibenzwischenraum von

Isoliergläsern oder an separaten, aufgesetzten

(von Fensterflügeln entfernbaren) Rahmen aus-
führt;
entgegen & 7 Abs. 11 S. 1 in einer Fassade

mehrere Materialien für Fenster verwendet;

entgegen & 7 Abs. 11 S. 2 und 3 für Fensterrah-

men andere Materialien als Holz verwendet, es

sei denn, es handelt sich um nach 1945 errich-
tete nicht denkmalgeschützte Gebäude (Einzel-

kulturdenkmal; & 7 Abs. 11 $. 4 zur Gliederung
beachten);
entgegen 8 7 Abs. 12 Fenster nicht mit farblo-

sem Flachglas verglast oder spiegeinde, far-

bige, strukturierte oder gewölbte Gläser oder
Glasbausteine verwendet;

entgegen $ 8 Abs.1 Schaufenster in Oberge-
schossen anordnet;
entgegen 8 8 Abs. 2 Schaufenster oder Laden-

türen nicht in axialem Bezug auf Fenster und
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Fenstergruppen der Obergeschosse anordnet
oder bei unregetmäßigom Achsrhythmus der
Fenstergliederung der Obergeschosse das Erd-
geschoss nicht durch cesimse d€uflich von der
Hauptfassade abse2l um vom axialen Bearg
abweichen zu können;

67. entgegen § I Abs. 3 Schaufensier nicht in
einem rochteckigen oder quadratlschen Format
ausführt (Ausnahme Stich- und Korbbogen);

68. entgegen § 8 Abs. 4 zwischen Schaufenstem
keine Pfeiler oder Pfosten in einer Breite von
mindesens 12 cm anordnet oder Schauten_
ster, die breiter als hoch sind, im Rahfien von
Emeuerungsmaßnahmen nicht durch prcf lierte
Pfosten oder profiliene, vertikale, glasteilende
Spros6en gliedert;

69. engegeh § 8 Abs. 5 Schaufenster nicht mit gla-
steilenden horizontai profilierten Kämpfem oder
nicht mii vertikalen Sprossan im Obedicht gli6.
dert;

70. en€egen § I Abs. 5 l«impfe. von Schaufen-
stem kleiner als 13 cm oder 9röß6r als 18 cm,
gemessen von Glas zu Glas, ausführt;

7'1. en€egen § 8 Abs. 6 für Schaufenster andere
Materialien als Holz veMendet, es sei denn,
es handelt sich um nach 1g4S enichtete, nicht
denkmalgeschüEte Gebäude (Einzeldenkmal:
§ 8Abs.6 S 3 zur Gliedeirng beächten);

72. entgegen § 8Abs.7 Schaufenstoreinrahmun-
gen ba/. Bekleidungen aus Holz einschließ_
lich aller Zierelementen nicht an ihrem Standort
e.hält oder wieder herstellt;

73. entgegeh § 8 Abs_ 8 Schaufenster nicht mit
farblosem Flachglas verglast oder spiegelnde,
farbige, struktu eIte oder gewölbte Gläser oder
Glasbausteine verwendet;

74. entgegen § I Abs_ 1 Haustilren oder Tore nicht
in axialem Bezug auf Fenster und Fenstergrup-
pen der Otrergeschosse anodnet

75. entgegen § I Abs. 2 historische Türöfnungen
oder Tore ersaklos enfemt.

76. enEegen § 9 Abs. 3 den oberen Abschluss von
Haüstüren ode. Toren nicht waagerccht, ais
Stich-, Korb- oder Rundbogen oder mit abge-
schrägten Ecken ausfUhrt;

77. entgegen § I Abs. 4 mehrflügelige Türen oder
Tore nicfil durch senkechte profile als Schlag-
loisten oder Tür- und Torflügel nicht durch Fül-
lungen oder Kässettierungen symmetdsch
gliedert;

78. entgegen § I Abs. 5 die zulässige Verglasung
in Türfügeln in der ob€ren Hälfte von SO% oder
bei Ladentüren von 70% der Flügemächo über-
schreitet;

79. entgegen § 9 Abs. 5 spiegelndes, farbiges,
skukturiertes od6r gewölbtes Glas oder Sprcs-
sen im Scheibenzwischenraum oder aufge-
setzte Sprossenrahmen veMendet;

80. entqegen § 9 Abs. 6 für Tltren od6r Tore andere
Maierialien al§ Holz veMendet, es sei denn,
es handelt sich um nach 1945 enichtete, nicht
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denkmalg6§chützte Gebäude (Einzetdenkmal);
81. entgegen § I Abs. 7 filr carägentore in Slraßen-

fassaden Dreh-, Schiebe-, Roll- oder Schwing-
tore einbaut, die keine symmetische Gliederung
durch Füllungen und KassetlL.n oder keine ver-
tikale Struktur, Rauten- oder Fischgrätstrukfur
besiEen;

82. en€egen § 10Abs. 1 S. '1 Ro täden an straßen-
s€itigen Fassaden anbringt, deren Kästen oder
Blenden von außen sichtbar sind oder die das
Fensterformat im Verhältnis Brcite zu Höhe von
1 : | ,5 nicht gewährleisten oder die die proportio-
nen der Fenstergliederung verändem.

83. enbegen § 10Abs. 1. S.2 Rollläden an Schau-
fenstem oder Ladentüen anbringt;

84. entgegen § 10Abs.2 an straßenseitigen Fassa-
den Fensteridappiäden nicht aus Holz ausfijhrt
oder sie nicht an allen Fenstem eines Geschos-
ses oder nureinseilig der Fenster oder in untet,
schiedliched Breiten oder mit einem Abstand
unter '10 cm unte.einander anordnet oder sie
nicht einheitlicft gestaltet oder die Fensterklapp
läden nicht durch Füllung, Kassettierung oder
hoat2ontale Jalousiestäbe gliederl;

85. entgegen § 1'1Abs. 1 Rollgitteran anderen Stet-
Ien shaßenseitiger Fass€den als an Schaufen-
slem oder Ladeneingängen installiert oder mil
von außen sichtbaren Käisten odea Blenden
montiert;

86. en€egen § 11 Ab6. 2 Sonnen- oder \ bt-
terschuts an anderen Stellen straßenseiti-
ger Fassaden als über Ladenei.gängen oder
Schaufenstern im Erd- oder Sockelgeschoss
montierl oder nicht als bewegliche Mark'se in
Pultform inslallierti

87. entgegen § 11 Abs. 3 die Breite von Markison um
mehr als 5 cm beids€itig des jeweiligen Schau-
fensteß oder des Ladeneingangs ausfijhren
lässt oder Markisen ilber mehrere Schaufen6ter
veriaufend installiert:

88. entgegen § '11 Abs. 4 die maximale Markise-
nausladung von 1,5 m oder die lichte Durch-
gangshöhe von mindesiens2,5 m Uber Straßen
oder Gehw€gen nicht gewähdeistet;

89. entgegen § 1 1 Abs. 5 tor Markisen andere Mate-
dalien als textile §ofe mit matter Oberfläche
oder grclle sowie leuchtende Farben veMendet
oder sie als Vverbet€ger nutst;

90. entgegen § '! 1Abs.6 Markjsen so anordnet, dass
Gesimse oderandere Fassadengliederungsele-
mente überschnitten oder übedeckt werden;

9'1. entgegen § 12 Ab§. 1 S. .t Vordächer nicht
aus pultdachförmjgen Scheiben aus Glas od6r
anderen durchsichtigen faölosen und ebenen
Materialien ausführli

92. entgegen § 12 Abs. 1 S. 2 an straßensejtigen
Fassaden Einhausungen, Kragplatten, Bal-
dachine oder andere aus Fassaden in den
ö'fientlichen Verkehrsraum auakragende Kon-
struktionen anbringt;

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

78.

76.

77.

78.

79.

80.
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Fenstergruppen der Obergeschosse anordnet
oder bei unregelmäßigem Achsrhythmus der
Fenstergliederung der Obergeschossedas Erd-
geschoss nicht durch Gesimse deutlich von der
Hauptfassade absetzt, um vom axialen Bezug
abweichen zu können;
entgegen $ 8 Abs. 3 Schaufenster nicht in
einem rechteckigen oder quadratischen Format
ausführt (Ausnahme Stich- und Korbbogen);
entgegen $ 8 Abs. 4 zwischen Schaufenstern
keine Pfeiler oder Pfosten in einer Breite von
mindestens 12 cm anordnet oder Schaufen-
ster, die breiter als hoch sind, im Rahmen von
Erneuerungsmaßnahmennicht durch profilierte
Pfosten oder profilierte, vertikale, glasteilende
Sprossen gliedert;
entgegen $ 8 Abs. 5 Schaufenster nicht mit gla-
steilenden horizontal profilierten Kämpfern oder
nicht mit vertikalen Sprossen im Oberlicht glie-
dert;

entgegen $ 8 Abs. 5 Kämpfer von Schaufen-
stern kleiner als 13 cm oder größer als 18 cm,
gemessen von Glas zu Glas, ausführt:
entgegen $ 8 Abs. 6 für Schaufenster andere
Materialien als Holz verwendet, es sei denn,
es handeit sich um nach 1945 errichtete, nicht
denkmalgeschützte Gebäude (Einzeldenkmal;
$ 8 Abs. 6 S 3 zur Gliederung beachten);
entgegen $ 8 Abs. 7 Schaufenstereinrahmun-
gen bzw. Bekleidungen aus Holz einschließ-
lich aller Zierelementen nicht an ihrem Standort
erhält oder wiederherstellt;
entgegen $ 8 Abs. 8 Schaufenster nicht mit
farblosem Flachglas verglast oder spiegelnde,
farbige, strukturierte oder gewölbte Gläser oder
Giasbausteine verwendet;
entgegen $ 9 Abs. 1 Haustüren oder Tore nicht
in axialem Bezug auf Fenster und Fenstergrup-
pen der Obergeschosse anordnet;

entgegen $ 9 Abs. 2 historische Türöffnungen
oder Tore ersatzlos entfernt.
enigegen $ 9 Abs. 3 den oberen Abschluss von
Haustüren oder Toren nicht waagerecht, als
Stich-, Korb- oder Rundbogen oder mit abge-
schrägten Ecken ausführt;
entgegen & 9 Abs. 4 mehrflügelige Türen oder
Tore nicht durch senkrechte Profile als Schlag-
leisten oder Tür- und Torflügel nicht durch Fül-
lungen oder Kassettierungen symmetrisch
gliedert;
entgegen $ 9 Abs. 5 die zulässige Verglasung
in Türflügeln in der oberen Hälfte von 50% oder
bei Ladentüren von 70% der Fiügelfläche über-
schreitet;
entgegen $ 9 Abs. 5 spiegelndes, farbiges,
strukturiertes oder gewölbtes Glas oder Spros-
sen im Scheibenzwischenraum oder aufge-
setzte Sprossenrahmen verwendet;
entgegen $ 9 Abs.6 für Türen oder Tore andere
Materialien als Holz verwendet, es sei denn,
es handelt sich um nach 1945 errichtete, nicht

81.

82.

83.

84.

85.

886.

87.

88.

89.

20.

91.

22.

denkmalgeschützte Gebäude (Einzeldenkmal};
entgegen $ 9 Abs. 7 für Garagentore in Straßen-
fassaden Dreh-, Schiebe-, Roll- oder Schwing-
tore einbaut, die keine symmetrische Gliederung
durch Füllungen und Kassetten oderkeine ver-
tikale Struktur, Rauten- oder Fischgrätstruktur
besitzen;

entgegen $ 10 Abs. 1 S. 1 Rollläden an straßen-
seitigen Fassaden anbringt, deren Kästen oder
Blenden von außen sichtbar sind oder die das
Fensterformat im Verhältnis Breite zu Höhe von
1:1,5 nicht gewährleisten oder die die Proportio-
nen der Fenstergliederung verändern.
entgegen $ 10 Abs.1. S. 2 Rollläden an Schau-
fenstern oder Ladentüren anbringt;

entgegen $ 10 Abs. 2 an straßenseitigen Fassa-
den Fensterklappläden nicht aus Holz ausführt
odersie nicht an allen Fenstern eines Geschos-
ses oder nureinseitig der Fenster oderin unter-
schiedlichen Breiten oder mit einem Abstand
unter 10 cm untereinander anordnet oder sie
nicht einheitlich gestaltet oder die Fensterklapp-
läden nicht durch Füllung, Kassettierung oder
horizontale Jalousiestäbe gliedert;
entgegen $ 11 Abs. 1 Rollgitter an anderen Stel-
len straßenseitiger Fassaden als an Schaufen-
stern oder Ladeneingängen installiert oder mit
von außen sichtbaren Kästen oder Blenden
montiert;

entgegen $ 11 Abs. 2 Sonnen- oder Wet-
terschutz an anderen Stellen straßenseiti-
ger Fassaden als über Ladeneingängen oder
Schaufenstern im Erd- oder Sockelgeschoss
montiert oder nicht als bewegliche Markise in
Pultform installiert;
entgegen 8 11 Abs. 3 die Breite von Markisen um
mehrals 5 cm beidseitig des jeweiligen Schau-
fensters oder des Ladeneingangs ausführen
lässt oder Markisen über mehrere Schaufenster
verlaufend installiert;

entgegen $ 11 Abs. 4 die maximale Markise-
nausladung von 1,5 m oder die lichte Durch-
gangshöhe von mindestens 2,5 m über Straßen
oder Gehwegennicht gewährleistet;
entgegen 8 11 Abs. 5 für Markisen andere Mate-
rialien als textile Stoffe mit matter Oberfläche
oder grelle sowie leuchtende Farben verwendet
oder sie als Werbeträger nutzt;
entgegen & 11 Abs. 6 Markisen so anordnet, dass
Gesimse oder andere Fassadengliederungsele-

mente überschnitten oder überdeckt werden:
entgegen $ 12 Abs. 1 S. 1 Vordächer nicht
aus pultdachförmigen Scheiben aus Gias oder
anderen durchsichtigen farblosen und ebenen
Materialien ausführt;
entgegen $ 12 Abs. 1 S. 2 an straßenseitigen
Fassaden Einhausungen, Kragplatten, Bal-
dachine oder andere aus Fassaden in den
öffentlichen Verkehrsraum auskragende Kon-
struktionen anbringt;



93.

94.

entgegen § 12 Abs. 2 Balkone, Loggien oder
Wntergärten an straßenseitigen oder von
Öfientiichen Verkehrsräumen aLls sichtbaren
Fassaden anbringt;
entgegen § 13Abs. 1 T€ppen vor Hauseingän-
gen, die vom öfientlichen VelKehrsraum ein-
sehbar sind, nichl aus massiven Blockstufen
mit einer !ngeschlifrenen Natursieinoberfl äche
oder aus Werksiein oder Siufen mit durchge-
henden Beläge.l aus ungeschliffenem Natur_

oder Werkstein errichtet:
95. entgegen § 14 Abs. 1 in Straßen oder Gas-

sen, deren Bebauung sich an der Grenze zum
öfentlicien Verkehr§raum befindet, Einfriedun-
gen nicht als massive, mindestens 2,0 m, maxl-
ma, 3,0 m hohe Mauem au§führt;

96. ehtgegen § 14 Abs. 2 Oberflächen von Ein-
friedungg- oder StüEmauern nicht aus rauem,
ungeschliffenen Natußtein oder als Ziegelmau_
eMerk mit glatt au§geriebenem stukturlosen
PUE ausführt;

97. entgegen §'14Abs. 3 Einfriedungsmauern oder
Stülzmauern mit anderen Materialien als Natur_

oder \ /erksteinplatten oder Tonziegeln abdecktj
98. en€egen § 14 Abs. 4 unve.putzte oder unver_

kleideE Beton- oder Ziegelmauern oder Ein-
iriedungen aus Sichtbetonstrukturelementen
erichtet bzw. nach Sanierung erhält oder Mau-
em mit Spaftklinkem, Fliesen oder Elementen
aus Kunststoff verkleidetl

99. entgegen § 14 Abs. 5 S. 1 bei Gärlen oder
Höfe an Straßen oder Gassen, deren Bobau-
ung übeMiegend aus Nebengebäuden besteht
sowie an Voßärten, Einfriedungen außer den

Mi8lichkeiten nach § 14Abs.2 ,icht als zäune
aus Holz oder Metall oder äls Laubgehölzhek-
ken herstellt;

1OO. entgegen § 14 Abs. 5 S- 2 Holzäune nicht mit
senkrecht stehenden. maximät 5 cm brciten
Latten mit Zwischenräiumen in Lattenbreite und
geradem oberen Zaunfeldab§chluss gestaltet

odea Metallzäune nicht mit vertikalen Stäben mit
gleichmäßig rechGckigem, quadratischem oder
rundem Querschnitlen aufstelft oder Türen oder
Tore nicht in gleicherArt ge§taltet;

101. entgegea § 14Abs.6 bestehende Metallzäune
einsch,ießllch ihrer Türen oder Tore aus der Zeit
vor 1945 nicht erhält oder instand sekt;

102. entgegen § 14 Abs. 7 Jägetzäune, Einfriedun-
gen aus Flechtgittern, Maschendraht, ru6til'€_
len MetalF oder Holzäüne einschließlich ihrea

Türen sowie Torc oder Skukturelementen aus
Beton errichtet;

103. enEegen § 15 Abs. 1 Vorgärten nicht gärtne-

risch gestaltet oder sie als Arbeib_ oder Lager_

iäche nulr;
104. enlgegen § ,5 Abs. 2 vo.handenes Naturstein-

pffaster auf Hofiäumen bsseiügt oder ,ür ein-
sehbare, befestigte Flächen andere Materialien
als Pflastersteine aus Kalkstein oder Betonstein

mit kalksteinsiclrtigem Vorsatzstein oder nicht
rechteckjge Formate veMendet;

105. enEegen § 16Abs.1 Weöeanlagen und deren
GesEltung nicht mit der Stadt Treffurt ab§timmt

106. entgegen § '16 Abs. 2 Werbeanlagen an ande-
re. Stellen als an Fassaden im Erdgescho§§
oder im Obergeschoss unterhalb der Fonster_

brü6tung anbringt;
107. entgegen § 16 Abs. 3 mehrero \ leöeanlagen,

Firmenschilder oder Schaukästen ah einer Fas-
sade für veßchiedene Untemehmen nicht in

einheitlicherArt und Größe anbdngt;
108. entg€en § 16 Abs. 4 \ /bbeanlagen an der

Fassade nicht al§ waagerechte gemalte Schrift-
züge und Symbole oder als Einz€lbuchstaben
aus Metall, Stuck, Keramik, Glas oderHoizoder
als individuell gestalteter Ausleger senkrecht
zur Fessade au6führt:

109. entgegen § 16 Ab§- 5 die Gesamthöhe von WeF
beanlagen in der Fa§sadenebene von maximal

0,7 m oderdie Höhe von Schrifrzügen und Sym_

bolen von maximal 0,5 m nicht einhält;
110. entgegen § 16 Abs. 6 die Auskragung von

We6eauslegem von maximal 1,0 m oder eine
Du.chgangshöhe von 2,25 m oder dieAnsichts-
fläche von Auslegem von maximal I ,0 m2 nicht
einhält:

'111. entgegen § '16 Abs. 7 den Abstand von Wer-
beanlagen zur Gebäudekante von minde§tens

0,5 m oder zu heryorstehenden Bauleilen $e
Gesimsen, Bekleidungen, Erkem von minde-
sten§ 0,25 m nicht einhält;

112. entgegen § '16 Abs- I Werbeanlagen so
anbringt, dass de Gliederungselemente der
Fassaden überschneiden odor verdecken oder
Vl/eöean lagen benachbarter Fassaden zu einer
durchlaufenden Einheit verbindet;

'113- enlgegen § 16 Abs. I Werbeanlagen ander§ als

durch Hintedeuchtung von vor die \ hnd geseu_

ten Einzelbuchstaben (a) oder durch frontales
Anstrahlen der Beschdftung oder Symbole (b)

oder durch be'dseitiges Anstrahlen von Zunft-
zeichen, Symbolen, Symbolbfeln voa \ bfte-
äuslegern (c) beleuchtet werdon;

114. enEegen §'16Abs. 10l Jbrbeanlagen
a) als senkechte Fahnen_ oder Kletterschrift

über mehrere Geschosse oder
b) als kastenlörmige \ /erbeanlagen mit Schrift-

block oder mit Einzelbuchstaben oder
c) als Spannbänder, Vßrbefahnen, Lichterket-

ten oder ähnliche bewegliche Werbeanlagen
oder

d) als grellleuchtende, blinkende, oicht blend-
freie oder bewegliche Werbeanlagen oder

e) außerhalb de§ Ortes der Leistung oder

0 aul Dachflächen. Straßen-, Gehweg- oder
Plaebelägen oder

g) an Türen, Toren, Fenstedäden oder tragen_

den oder die Gestaltung präg€nden Bau-

teilen wie StÜEen, Pfeiler, E*er, Lisenen,

Gesimse oder Schmuckelemente oder
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7 93.

95.

97.

98.

98.

100.

101.

102.

103.

104.

entgegen $ 12 Abs. 2 Balkone, Loggien oder

Wintergärten an straßenseitigen oder von

öffentlichen Verkehrsräumen aus sichtbaren

Fassaden anbringt;

entgegen $ 13 Abs. 1 Treppen vor Hauseingän-

gen, die vom öffentlichen Verkehrsraum ein-

sehbar sind, nicht aus massiven Blockstufen

mit einer ungeschliffenen Natursteinoberfläche

oder aus Werkstein oder Stufen mit durchge-
henden Belägen aus ungeschliffenem Natur-

oder Werkstein errichtet;

entgegen $ 14 Abs. 1 in Straßen oder Gas-

sen, deren Bebauung sich an der Grenze zum

öffentlichen Verkehrsraum befindet, Einfriedun-

gen nicht als massive, mindestens 2,0 m, maxi-

mal 3,0 m hohe Mauern ausführt;

entgegen $ 14 Abs. 2 Oberflächen von Ein-

friedungs- oder Stützmauern nicht aus rauem,

ungeschliffenen Naturstein oder als Ziegelmau-
erwerk mit glatt ausgeriebenem strukturlosen

Putz ausführt;
entgegen & 14 Abs. 3 Einfriedungsmauern oder

Stützmauern mit anderen Materialien als Natur-

oder Werksteinplatten oder Tonziegeln abdeckt;

entgegen $ 14 Abs. 4 unverputzte oder unver-

kleidete Beton- oder Ziegelmauern oder Ein-

friedungen aus Sichtbetonstrukturelementen

errichtet bzw. nach Sanierung erhält oder Mau-
ern mit Spaitklinkern, Fliesen oder Elementen

aus Kunststoff verkleidet;

entgegen $ 14 Abs. 5 S. 1 bei Gärten oder
Höfe an Straßen oder Gassen, deren Bebau-
ung überwiegend aus Nebengebäudenbesteht

sowie an Vorgärten, Einfriedungen außer den

Möglichkeiten nach $ 14 Abs. 2 nicht als Zäune
aus Holz oder Metall oder als Laubgehölzhek-

ken herstellt;

entgegen & 14 Abs. 5 S. 2 Holzzäune nicht mit
senkrecht stehenden, maximal 5 cm breiten

Latten mit Zwischenräumenin Lattenbreite und

geradem oberen Zaunfeldabschluss gestaltet

cder Metallzäune nicht mit vertikalen Stäben mit

gleichmäßig rechteckigem, quadratischem oder

rundern Querschnitten aufstellt oder Türen oder
Tore nicht in gleicher Art gestaltet;
entgegen & 14 Abs. 6 bestehende Metallzäune
einschließlich ihrer Türen oder Tore aus derZeit
vor 1945 nicht erhält oderinstand setet;

entgegen $ 14 Abs. 7 Jägerzäune, Einfriedun-

gen aus Flechtgittern, Maschendraht, rustika-

len Metall- oder Holzzäune einschließlich ihrer

Türen sowie Tore oder Strukturelementen aus

Beton errichtet;

entgegen & 15 Abs. 1 Vorgärten nicht gärtne-

risch gestaltet oder sie als Arbeits- oder Lager-

fläche nutzt;

entgegen & 15 Abs. 2 vorhandenes Naturstein-

pflaster auf Hofräumen beseitigt oder für ein-

sehbare, befestigte Flächen andere Materialien

als Pflastersteine aus Kalkstein oder Betonstein

105.

106.

107.

108.

1098.

110.

111.

112.

113.

114.

mit kalksteinsichtigem Vorsatzstein oder nicht

rechteckige Formate verwendet;

entgegen $ 16 Abs. 1 Werbeanlagen und deren

Gestaltung nicht mit der Stadt Treffurt abstimmt.

entgegen $ 16 Abs. 2 Werbeanlagen an ande-
ren Stellen als an Fassaden im Erdgeschoss

oder im Obergeschoss unterhalb der Fenster-

brüstung anbringt;

entgegen $ 16 Abs. 3 mehrere Werbeanlagen,
Firmenschilder oder Schaukästenaneiner Fas-

sade für verschiedene Unternehmen nicht in

einheitlicher Art und Größe anbringt,
entgegen $ 16 Abs. 4 Werbeanlagen an der

Fassade nicht als waagerechte gemalte Schrift-

züge und Symbole oder als Einzelbuchstaben

aus Metall, Stuck, Keramik, Glas oder Holz oder
als individuell gestalteter Ausleger senkrecht
zur Fassadeausführt;

entgegen $ 16 Abs. 5 die Gesamthöhe von Wer-

beanlagen in der Fassadenebene von maximal

0,7 m oderdie Höhe von Schriftzügen und Sym-

bolen von maximal 0,5 m nicht einhält;

entgegen 8 16 Abs. 6 die Auskragung von

Werbeauslegern von maximal 1,0 m oder eine

Durchgangshöhevon 2,25 m oderdie Ansichts-
fläche von Auslegern von maximal 1,0 m? nicht
einhält;

entgegen $ 16 Abs. 7 den Abstand von Wer-

beanlagen zur Gebäudekante von mindestens

0,5 m oder zu hervorstehenden Bauteilen wie

Gesimsen, Bekleidungen, Erkern von minde-

stens 0,25 m nicht einhält;

entgegen & 16 Abs. 8 \Werbeanlagen so

anbringt, dass sie Gliederungselemente der

Fassaden überschneiden oder verdecken oder

Werbeanlagen benachbarter Fassaden zu einer

durchlaufenden Einheit verbindet;

entgegen & 16 Abs. 9 Werbeanlagen anders als

durch Hinterleuchtung von vor die Wand geselz-

ten Einzelbuchstaben (a) oder durch frontales

Anstrahlen der Beschriftung oder Symbole (b)

oder durch beidseitiges Anstrahlen von Zunft-
zeichen, Symbolen, Symboltafeln von Werbe-

auslegern (c) beleuchtet werden;

entgegen $ 16 Abs. 10 Werbeanlagen
a) als senkrechte Fahnen- oder Kletterschrift

über mehrere Geschosse oder

b) als kastenförmige Werbeanlagen mit Schrift-
block oder mit Einzelbuchstaben oder

c) als Spannbänder, Werbefahnen, Lichterket-

ten oder ähnliche bewegliche Werbeanlagen
oder

d) als greilleuchtende, blinkende, nicht biend-

freie oder bewegliche Werbeanlagen oder

e) außerhalb des Ortes der Leistung oder

f}) auf Dachflächen, Straßen-, Gehweg- oder

Platzbelägen oder

g) an Türen, Toren, Fensterläden oder tragen-

den oder die Gestaltung prägenden Bau-

teilen wie Stützen, Pfeiler, Erker, Lisenen,

Gesimse oder Schmuckelemente oder
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h) an Einfriedungen in Vorgärten, an Ruhe-

bänken, Papierkörben oder

i) an Brandwänden odor

ii auf öffentlichen Grünflächen. an Bäumen

oder Baumgruppen errichtet;

115. entgegen § 16 Abs. 11 Automaten in vom

ofelntlicnen naum aus einsehbaren Berei-

chen oder mehr als einen Automaten je

G.unclstück oder mit einer Ansichtsfäche von

mehr als 0.8 m2 oder einer liefe von mehr als

0,25 m errichtet.

12) Die Vor§chrifren des Thüringer Denkmal-

schuEgesetres (ThDSchG) bleiben hiervon

unberührt.

(3) Die Odnungswidrigkeit kann gemäß § 86

Abs3 der ThÜringer Bauordnung mit einer

Geldbuße bi§ zu 5OO.O00'- € geähndet

§19
lnkrafüreton, Auß9rkrafrtr€ton

Diese Satsung tdtt am Tag näch ihrer öffentlichen

Bekannfnachung in Kraft .

äi"i"t t"itlq ttitt äi. s.t ung der Stadt Treffurl über

;io Gestalfo ng und Unterhaltung baulich€rAnlagen

im Bereich d;r Altstadt (Gestaltungssatzung) vom

OO-OU.ISSZ in de.;ett ils güllrgen Fas§ung außer

Kraff.

n, deß 22.11.2016

.i
LJ

Reinz w
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h) an Einfriedungen,in Vorgärten, an Ruhe-

bänken, Papierkörben oder

i) an Brandwänden oder

j) auf öffentlichen Grünflächen, an Bäumen

oder Baumgruppenerrichtet,

115. entgegen $ 16 Abs. 11 Automaten in vom

öffentlichen Raum aus einsehbaren Berei-

chen oder mehr als einen Automaten je

Grundstück oder mit einer Ansichtsfläche von

mehrals 0,8 m? odereinerTiefe von mehr als

0,25 m errichtet.

(2) Die Vorschriften des Thüringer Denkmal-

schutzgesetzes (ThDSchG) bleiben hiervon

unberührt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 8 86

Abs.3 der Thüringer Bauordnung mit einer

Geldbuße bis zu 500.000,- € geahndet

werden.

819

Inkrafttreten / Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nachihrer öffentlichen

Bekanntmachungin Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Treffurt über

die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen

im Bereich der Altstadt (Gestaltungssatzung) vom

06.07.1992 in der jeweils gültigen Fassung außer

Kraft.

Treffurt, den 22.11.2016

Reinz

{Bürgermeister}
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